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Universitätsmedizin: 

Der Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen hat am 23.11.2021 mit Zustimmung des 

Personalrats der Universitätsmedizin Göttingen am 26.10.2021 den „Verhaltenskodex der 

Universitätsmedizin Göttingen“ beschlossen (§ 63e NHG in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 

23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 218)).  

Es folgen eine Version in deutscher Sprache und eine englischsprachige Fassung. 

 

1. GELTUNGSUMFANG UND RECHTSWAHRUNG  

Dieser Verhaltenskodex trifft die wichtigsten Regelungen und Vorgaben, die für alle Aufsichts- 

und Führungsgremien, Leitungs- und Führungspersonen sowie Beschäftigten der UMG 

(Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum) verpflichtend gelten. Darüber hinaus ist die 

UMG auf die für ihre Leistungen geltenden gesetzlichen Vorgaben und die Erfüllung ihrer 

vertraglichen Vereinbarungen verpflichtet. Ebenso bleiben geltende Tarifverträge, 

Dienstvereinbarungen und interne Regelwerke (u.a. Verfahrens- und Dienstanweisungen, 

Satzungen, Ordnungen, Sicherheits- und Qualitätsvorschriften) unberührt. Die Kenntnis und 

Beachtung der im jeweiligen Arbeitsumfeld geltenden Gesetze, fachlichen Standards, 

maßgeblichen Bestimmungen und internen Regelungen obliegt sowohl den Leitungs- und 

Führungspersonen als auch allen Beschäftigten gleichermaßen. Verstöße gegen gesetzliche, 

behördliche oder vertragliche Vorschriften können arbeitsrechtliche Konsequenzen, 

Schadensersatzforderungen sowie strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Unkenntnis 

kann Fehlverhalten grundsätzlich nicht rechtfertigen und schützt nicht vor Sanktionen. Dies gilt 

auch für interne Regelwerke und Vorgaben, sofern die Möglichkeit bestanden hat, von diesen 

in zumutbarer Weise Kenntnis zu erlangen.  

 

2. ETHISCHES HANDELN  

Für die UMG ist die Einhaltung ethischer Standards unabdingbare Voraussetzung im Umgang 

mit Patient*innen, geschäftlichen Kontakten und auch im Umgang miteinander. Dazu gehört 

die strikte Ablehnung jeglicher Form von Benachteiligung, Diskriminierung, Beleidigung, 

Belästigung und Übergriffen aufgrund von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Alter, geistiger 

oder körperlicher Einschränkung, Glaubensrichtung, sexueller Orientierung oder anderer 

persönlicher Merkmale. Psychische, physische, sexuelle oder verbale Nötigung sowie 

Beleidigungen und jeder sonstige persönliche Angriff werden nicht geduldet.  

Die UMG erwartet und fördert ein Klima der Wertschätzung, des Respekts, der Toleranz und 

des offenen Miteinanders. Gleichbehandlung und Chancengleichheit sind das Fundament der 

Zusammenarbeit sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis. Beschäftigte haben Anspruch 

auf eine gerechte und respektvolle Behandlung, Meinungsfreiheit sowie Privatsphäre. Der 
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Führungsstil in der UMG soll geprägt sein von vorbildlichem Handeln, Verlässlichkeit, 

Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und Eigenverantwortung der Beschäftigten. Auch im 

Umgang mit Patient*innen und geschäftlichen Kontakten sollen Wertschätzung und Fairness 

eine wesentliche Rolle spielen. 

 

3. INTEGRITÄT UND TRANSPARENZ  

Im Sinne der vorgenannten ethischen Standards ist bereits der Anschein rechtswidrigen 

Verhaltens zu vermeiden, insbesondere ist jegliche Form von Korruption (u.a. Bestechung und 

Bestechlichkeit, Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung) untersagt. Beschäftigte dürfen ihre 

Position nicht ausnutzen, um persönliche Vorteile anzunehmen oder zu fordern. Wenn 

Beschäftigte persönliche Vorteile in Aussicht gestellt bekommen, gilt dies als meldepflichtiger 

Interessenkonflikt. Konflikte zwischen beruflichen und privaten Interessen sind zu vermeiden. 

Dazu gehört, der UMG Nebentätigkeiten rechtzeitig anzuzeigen. Jegliche Kooperation, sowohl 

mit der Industrie als auch mit der niedergelassenen Ärzteschaft und anderen Kliniken, hat sich 

an den gesetzlichen und internen Vorgaben auszurichten. Zu keiner Zeit dürfen objektive 

medizinische Entscheidungen durch das Angebot, Versprechen oder die Gewährung von 

unmittelbaren oder mittelbaren Vorteilen für sich oder Dritte beeinflusst werden.  

Die UMG leistet weder direkte noch indirekte Zahlungen oder gewährt sonstige Vorteile 

gegenüber außenstehenden Personen, insbesondere Behörden-, Unternehmens-

vertreter*innen oder Regierungsbeamt*innen, noch werden diese versprochen, genehmigt, 

bestätigt oder angeboten. Zudem unterliegt die UMG als öffentliche Auftraggeberin dem 

Vergaberecht. Sowohl die gesetzlichen Vorgaben des Vergabe- und Wettbewerbsrechts als 

auch die internen Beschaffungsregelungen sind strikt einzuhalten. Dies gilt nicht zuletzt auch 

vor dem Hintergrund der Bedeutung der UMG als regionaler Wirtschaftsfaktor, die in 

besonders hohem Maße dazu verpflichtet, bei Auftragsvergabe die geschäftliche Neutralität 

zu wahren.  

Im Sinne der Korrektheit und Transparenz muss jede Dokumentation, Abrechnung und 

Datenerfassung vollständig, ordnungsgemäß, korrekt und fristgerecht sein und hat den 

gesetzlichen, vertraglichen sowie den internen Anforderungen zu entsprechen.  

Im Übrigen gilt die „Antikorruptionsrichtlinie der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung 

öffentlichen Rechts einschließlich der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) – Medizinische 

Fakultät und Universitätsklinikum“ in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
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4. QUALITÄT UND SICHERHEIT DER LEISTUNGEN  

Die bestmögliche Qualität der medizinischen Leistungen, vornehmlich in der Diagnostik und 

Therapie der Patient*innen, muss an der UMG stets im Vordergrund stehen. Auch in diesem 

Kontext sind Gesetze, Richtlinien und Standards zur Qualität und Sicherheit konsequent zu 

beachten. Insbesondere gilt dies für die Beschäftigten in den einzelnen Kliniken, Instituten und 

sonstigen Behandlungseinrichtungen beim Umgang mit den Patient*innen. Verantwortliche 

Ansprechpartnerin ist in diesem Zusammenhang, unabhängig von diesem Verhaltenskodex, 

die Stabsstelle Qualitäts- und klinisches Risikomanagement, die für die Einhaltung der damit 

zusammenhängenden Anforderungen Sorge trägt.  

Forschungsleistungen und Lehre haben, nicht zuletzt wegen ihrer engen Verbindung zur 

Versorgung von Patient*innen und zur Industrie, sowohl den rechtlichen Vorgaben, 

vertraglichen Rahmenbedingungen und internen Regelwerken als auch den Grundsätzen 

guter wissenschaftlicher Praxis zu entsprechen. Wissenschaftliches Fehlverhalten, 

vordringlich die Verletzung geistigen Eigentums, Plagiate, Falschangaben sowie die 

Beeinträchtigung von Forschungstätigkeiten Dritter, wird nicht toleriert. In Verdachtsfällen auf 

wissenschaftliches Fehlverhalten ist, losgelöst vom Regelungsbereich dieses Verhaltens-

kodex, das Ombudsgremium der Medizinischen Fakultät auf Grundlage der „Ordnung der 

Georg-August-Universität Göttingen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ allein- und 

eigenverantwortlich zuständig für die jeweilige Sachverhaltsbeurteilung und daraus etwaiger 

abzuleitender Konsequenzen. 

 

5. GUTE BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN  

Die UMG nimmt als Arbeitgeberin ihre Fürsorgepflichten für die Beschäftigten ernst und trägt 

den berechtigten Interessen auf gute Beschäftigungsbedingungen Rechnung. Dabei bildet die 

Einhaltung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben die arbeitsrechtliche Grundlage.  

Die UMG ist ein familienfreundlicher Betrieb, setzt sich aktiv für die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf ein und betreibt eine eigene Kindertagesstätte. Als großer Ausbildungsbetrieb bietet 

sie die Möglichkeit, eine Vielzahl von Berufen zu erlernen. Einen besonderen Stellenwert hat 

die stetige Weiterqualifizierung der Beschäftigten. Fort- und Weiterbildungen, Lehrgänge und 

Schulungen werden durchgeführt und aktiv gefördert.  

Darüber hinaus spielen Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle bei der 

Gestaltung von Arbeitssituationen und Arbeitsbedingungen. Die Beachtung der gesetzlichen, 

behördlichen und eigenen regulatorischen Anforderungen zum Schutz der Gesundheit und der 

Sicherheit der Beschäftigten wird außerhalb dieses Verhaltenskodex durch die 

Verantwortlichen für ihre Abteilungen sichergestellt, die darin aktiv durch den 

Betriebsärztlichen Dienst, die Stabsstelle Sicherheitswesen und Umweltschutz sowie die 

Stabsstelle Arbeitsschutzmanagement und klinischer Strahlenschutz unterstützt werden. Dazu 
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gehören auch die Themen Umweltschutz, Strahlenschutz, Gentechnik, Gefahrstoffe, 

Gefahrguttransport und Entsorgung.  

 

6. UMGANG MIT INFORMATIONEN – VERTRAULICHKEIT, UMGANG MIT 

BETRIEBSGEHEIMNISSEN UND DATENSCHUTZ  

Die UMG ist sich bewusst, dass Informationen einen wertvollen Vermögenswert darstellen und 

ein wichtiger Baustein für den Erfolg des Unternehmens sind. Daher werden urheberrechtlich 

belegte Informationen besonders geschützt. Dies impliziert neben der Verpflichtung zu strikter 

Verschwiegenheit auch, Daten und Unterlagen vor unberechtigten Zugriffen Dritter zu 

schützen. Gleiches gilt für vertrauliche Informationen der UMG und ihrer geschäftlichen 

Kontakte sowie für personenbezogene Daten, insbesondere von Patient*innen, die nicht zur 

Kenntnisnahme Dritter bestimmt und vor Missbrauch zu schützen sind. Vertraulich oder 

urheberrechtlich geschützt sind alle Informationen, die entsprechend gekennzeichnet sind 

bzw. bei denen davon auszugehen ist, dass sie weder öffentlich bekannt sind, noch bekannt 

gemacht werden sollen. Vertrauliche und ebenso urheberrechtlich geschützte Informationen, 

Dateien und Unterlagen dürfen nicht dazu verwendet werden, sich oder anderen einen 

wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen, und dürfen nicht an Außenstehende oder Unbeteiligte 

aus dem Kollegium weitergegeben werden.  

Da datenschutzrechtliche Regelungen eigenen externen Vorgaben und Überwachungen 

unterliegen, sind sämtliche datenschutzrechtliche Belange außerhalb von diesem 

Verhaltenskodex geregelt. Verantwortet wird dieser Themenbereich über eine gesonderte 

Beauftragtenfunktion zum Datenschutz. Gleiches gilt für die Informationssicherheit mit einer 

ebenfalls explizit geregelten Beauftragtenfunktion. 

 

7. NACHHALTIGKEIT, UMGANG MIT UND NUTZUNG VON RESSOURCEN  

Sorgsamer Umgang mit vorhandenen Unternehmensressourcen und nachhaltiges Handeln ist 

Teil der unternehmerischen Verantwortung. Die UMG bekennt sich daher zu ihrer 

Verantwortung für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Alle Beschäftigten sind gehalten, bei 

ihrem Handeln die Auswirkungen auf die Umwelt zu berücksichtigen.  

Voraussetzung dafür ist insbesondere auch, gewissenhaft mit Ressourcen umzugehen, somit 

auch kostenbewusst zu handeln sowie im Umgang mit Unternehmenseigentum Sorgfalt zu 

wahren und dieses vor Beschädigung, Diebstahl und Zerstörung zu schützen. Zum Eigentum 

gehören nicht nur Sachwerte, sondern auch immaterielle Güter (geistiges Eigentum, 

Software). Eigentum, Besitz und sonstiges Vermögen der UMG dürfen ausschließlich für die 

vorgesehenen Geschäftszwecke genutzt werden. Bei der Nutzung von Ressourcen und 

Betriebsmitteln (u.a. Telefon, PC, Internet) sind die diesbezüglich geltenden internen 

Vorgaben und Regelwerke zu beachten.  
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8. KOMMUNIKATION MIT ÖFFENTLICHKEIT UND MEDIEN  

Offizielle Stellungnahmen der UMG sowie die Kommunikation mit der Öffentlichkeit im Namen 

der UMG erfolgen nur durch den Vorstand, die Stabsstelle Unternehmenskommunikation, 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder durch hiermit ausdrücklich im Einzelfall beauftragte 

Beschäftigte. Diese Außenkommunikation muss stets vollständig, korrekt und verständlich 

sein. Dabei wird die journalistische Unabhängigkeit von der UMG jederzeit geachtet. Soweit 

Belange der Kliniken, Institute und Zentralen Einrichtungen betroffen sind, erfolgt die offizielle 

Kommunikation durch die jeweiligen Leitungen nach Rücksprache mit dem Vorstand oder der 

Stabsstelle Unternehmenskommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ausgenommen 

von den vorgenannten Abstimmungspflichten und -prozessen sind Forschende, die aufgrund 

ihrer Fachexpertise von den Medien kontaktiert werden. Für die Veröffentlichung von 

Beiträgen in sozialen Netzwerken gelten die Social Media Guidelines der UMG. 

 

9. MELDUNG VON VERSTÖSSEN – MELDEWEGE UND ADRESSATEN  

Die UMG ermutigt ihre Beschäftigten ausdrücklich zur vertraulichen Meldung von strafrechtlich 

relevanten Taten und Gesetzesverstößen oder diesbezüglich begründeten Verdachtsfällen am 

Arbeitsplatz. Weil einrichtungsschädigendes Verhalten und kriminelle Handlungen nicht nur 

für die einzelne Person persönliche Folgen haben können, sondern außerdem für die UMG 

als solche, gilt hier ein Null-Toleranz-Prinzip. Neben möglichen materiellen Schäden werden 

durch rechtswidriges und strafbares Verhalten das Ansehen und die Werte, für die die UMG 

steht, gefährdet.  

Bei Kenntnis von Verstößen, Straftaten oder bei einem begründeten Verdacht sollten 

Beschäftigte ihre jeweilige Führungskraft informieren. Wenn dies nicht angezeigt erscheint 

oder die meldende Person anonym bleiben möchte, kann eine Meldung diskret und in einem 

geschützten Rahmen, wahlweise namentlich oder anonym, abgegeben werden. Für diesen 

Zweck stellt die UMG ein Hinweisgeber-Portal zur Verfügung, was über einen externen Server 

betrieben wird, höchste Vertraulichkeits- und Sicherheitsstandards erfüllt und über eine 

verschlüsselte Verbindung Meldungen (auch in anonymer Form) ermöglicht, bei denen eine 

Rückverfolgung auf die meldende Person ausgeschlossen ist. Über diesen Weg können auch 

Dritte (z.B. Patient*innen, Angehörige, Studierende oder geschäftliche Kontaktpersonen) 

Meldungen abgeben. Die mitgeteilten Informationen werden vertraulich behandelt, auch um 

hinweisgebende Personen vor möglichen repressiven Handlungen zu schützen. Beschäftigte 

und Dritte, die auf einen tatsächlichen oder gutgläubig auf einen vermeintlichen Compliance-

Verstoß hingewiesen haben, dürfen aufgrund dieses Hinweises nicht benachteiligt werden.  

Soweit in diesem Verhaltenskodex zu speziellen Schwerpunkten verantwortliche Beauftragte, 

Gremien und Stabsstellen benannt werden, sind Meldungen, die diese Schwerpunktthemen 

betreffen, auf den von den jeweils Verantwortlichen festgelegten Meldewegen abzugeben und 
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dort unabhängig und außerhalb von diesem Verhaltenskodex anhand der zutreffenden 

regulatorischen Vorgaben zu bearbeiten.  

Als Ansprechpartner*innen stehen den Beschäftigten darüber hinaus die jeweils zuständige 

Interessenvertretung der UMG (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung, 

Schwerbehindertenvertretung) und die Gleichstellungsbeauftragte zur Verfügung. 

Patient*innen, Angehörige und Besucher*innen können sich bei Beschwerden von allgemeiner 

Natur an das Meinungs- und Beschwerdemanagement der UMG wenden. 

 

10. BEACHTUNG DES VERHALTENSKODEX  

Dieser Verhaltenskodex vereint die am Standort der UMG geltenden gesetzlichen und internen 

Regelungen. Die Verpflichtung zur Einhaltung der hier getroffenen (Verhaltens-)Regeln ergibt 

sich entweder direkt aus gesetzlich oder anderweitig rechtlich verpflichtenden Vorgaben, aus 

internen Regelwerken oder als arbeits- bzw. dienstrechtliche Nebenpflicht.  

Die in diesem Verhaltenskodex festgelegten Regeln können die große Bandbreite des 

Handelns und der Handlungsfelder sämtlicher Personen, die in der bzw. für die UMG agieren, 

nicht vollumfänglich regeln. Daher sollten sich alle Beschäftigten im Arbeitsalltag immer wieder 

die Frage stellen, ob ihre Entscheidungen und die daraus folgenden Handlungen rechtlich 

einwandfrei sowie frei von persönlichen Interessen sind, den Grundsätzen und internen 

Richtlinien der UMG entsprechen und in den Auswirkungen dem Ruf der UMG schaden 

können. Alle Beschäftigten sollten sich bewusstmachen, dass sie sowohl sich selbst als auch 

der UMG schaden, wenn sie rechtswidrig handeln oder gegen interne Regelwerke verstoßen.  

Mit der Etablierung dieses Verhaltenskodex ist ausdrücklich keine Befreiung der jeweiligen 

Bereiche von ihrer eigenen Verantwortung verbunden. Alle Beschäftigten sind, unabhängig 

von Berufsgruppe oder Hierarchiestufe, für die Beachtung der Grundsätze dieses 

Verhaltenskodex verantwortlich. In diesem Kontext sind sich sämtliche Leitungs- und 

Führungspersonen ihrer Vorbildfunktion bewusst und tragen dafür Sorge, dass ihre 

Beschäftigten mit diesem Verhaltenskodex vertraut sind und dessen Regelungen einhalten. 

  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 13.10.2022/Nr. 46 Seite 984 

1. SCOPE OF APPLICABILITY AND LEGAL COMPLIANCE 

This Code of Conduct sets out the most important rules and regulations which are binding for 

all supervisory and management bodies, management and executive staff, and employees of 

the UMG (Faculty of Medicine and University Clinic). In addition, the UMG is obliged to comply 

with the legal requirements applicable to its services and to fulfil its contractual agreements. 

Similarly, collective agreements, works agreements and internal regulations (including 

procedural and official instructions, statutes, regulations, safety and quality regulations) remain 

unaffected. Knowledge of and compliance with the laws, professional standards, relevant 

provisions and internal regulations applicable to the respective work environment is the 

responsibility of both management and executive staff as well as all employees. Violations of 

legal, official or contractual regulations may result in consequences under labour law, claims 

for damages and criminal sanctions. Ignorance cannot justify misconduct and does not protect 

against sanctions. This also applies to internal rules and regulations, provided that it was 

possible to obtain knowledge of them in a reasonable way.  

 

2. ETHICAL CONDUCT 

For the UMG, compliance with ethical standards is an indispensable prerequisite in dealing 

with patients, business contacts and also in dealing with each other. This includes the strict 

rejection of any form of discrimination, insult, harassment and assault based on ethnic origin, 

gender, age, mental or physical disability, religious belief, sexual orientation or other personal 

characteristics. Psychological, physical, sexual or verbal coercion as well as insults and every 

other form of personal attack will not be tolerated.  

The UMG expects and promotes an atmosphere of appreciation, respect, tolerance and open 

cooperation. Equal treatment and equal opportunities are the foundation of collaboration both 

internally and externally. Employees are entitled to fair and respectful treatment, freedom of 

expression and privacy. The management style at the UMG should be characterised by 

exemplary action, reliability, transparency of decisions and personal responsibility on the part 

of employees. In dealing with patients and business contacts appreciation and fairness should 

also play a key role.  

 

3. INTEGRITY AND TRANSPARENCY 

In accordance with the aforementioned ethical standards, even the semblance of illegal 

behaviour must be avoided; in particular, any form of corruption (including bribery and 

corruptibility, the acceptance and granting of advantages) is prohibited. Employees must not 

take advantage of their position to accept or demand personal benefits. If employees are 

offered prospective personal benefits, this is considered a reportable conflict of interest. 

Conflicts between professional and private interests must be avoided. This includes notifying 
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the UMG of secondary employment in good time. Any cooperation whatsoever, both with 

industry and with practising doctors and other clinics, must align with the legal and internal 

requirements. At no time may objective medical decisions be influenced by an offer, promise 

or granting of direct or indirect advantages for oneself or third parties.  

The UMG does not make any direct or indirect payments or grant any other benefits to external 

persons, in particular civil authorities, company representatives or government officials, nor 

will these be promised, approved, confirmed or offered. In addition, as a public contracting 

authority, the UMG is subject to public procurement law. Both the legal requirements of public 

procurement and competition law and the internal procurement regulations must be strictly 

adhered to. This, if nothing else, is in view of the UMG's importance as a regional economic 

factor, which imposes a particularly high obligation to maintain commercial neutrality when 

awarding contracts.  

In the interests of correctness and transparency, all documentation, accounting and data 

collection must be complete, proper, correct and on time and must comply with legal, 

contractual and internal requirements. 

Furthermore, the "Anti-Corruption Directive Georg-August University of Göttingen Foundation 

under Public Law including the University Medical Centre Göttingen (UMG) – Medical Faculty 

and University Clinic –" applies in its current version.  

 

4. QUALITY AND SAFETY OF SERVICES 

The best possible quality of its medical services, primarily in the diagnosis and therapy of 

patients, must always be a priority at the UMG. In this context, too, laws, guidelines and 

standards of quality and safety must be consistently observed. This applies in particular to the 

employees in the individual clinics, institutes and other medical facilities when dealing with 

patients. The responsible point of contact in this context, independent of this Code of Conduct, 

is the staff unit Quality and Clinical Risk Management, which ensures compliance with the 

related requirements.  

Research and teaching, not least because of their close connection to patient care and to the 

industry, must comply with legal requirements, contractual framework conditions and internal 

regulations as well as the principles of good scientific practice. Scientific misconduct, primarily 

the infringement of intellectual property, plagiarism, misrepresentation and interference with 

the research activities of third parties, will not be tolerated. In cases of suspected scientific 

misconduct, detached from the scope of this Code of Conduct, the Ombudsman Board of the 

Faculty of Medicine is solely and independently responsible for the respective assessment of 

the facts and any consequences to be derived therefrom on the basis of the "Ordnung der 

Georg-August-Universität Göttingen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis". 
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5. GOOD CONDITIONS OF EMPLOYMENT 

As an employer, the UMG takes its duty of caring for employees seriously and takes into 

account justified interests based on good working conditions. Compliance with the legal 

requirements and collective agreements forms the basis for this under labour law.  

The UMG is a family-friendly company, actively committing itself to the compatibility of family 

and work and operates its own day care centre. As a large training company, it offers the 

opportunity to learn a variety of professions. The continuous further qualification of the 

employees is of particular importance. Further education and training courses are carried out 

and actively promoted. 

In addition, health, safety and sustainability play an important role in the creation of work 

situations and working conditions. Compliance with the legal, official and internal regulatory 

requirements for the protection of the health and safety of employees is ensured outside of this 

Code of Conduct by the persons responsible for their departments, who are actively supported 

in this by the centre’s occupational medical service, the staff safety and environmental 

protection unit as well as the staff occupational health and safety management and clinical 

radiation protection unit. This also includes the issues of environmental protection, radiation 

protection, genetic engineering, hazardous substances, the transport and disposal of 

hazardous goods.  

 

6. HANDLING INFORMATION – CONFIDENTIALITY, DEALING WITH TRADE SECRETS 

AND DATA PROTECTION 

The UMG is aware that information is a valuable asset and an important building block for the 

success of the organisation. Therefore, proprietary information is given special protection. In 

addition to the obligation to maintain strict confidentiality, this also implies protecting data and 

documents from unauthorised access by third parties. The same applies to confidential 

information of the UMG and its business contacts as well as to personal data, in particular that 

of patients which is not intended for the knowledge of third parties and must be protected from 

misuse. Confidential information or information protected by copyright is all information that is 

specifically marked accordingly or for which it can be assumed that it is neither publicly known 

nor intended to be made known. Confidential and also proprietary information, files and 

documents may not be used to gain an economic advantage for individuals or others and may 

not be disclosed to outsiders or uninvolved colleagues. 

Since data protection regulations are subject to their own external requirements and 

monitoring, all data protection issues are regulated outside of this Code of Conduct. This area 

is the responsibility of a separate data protection authorized representative. The same applies 

to information security, which also has an explicitly regulated representative service. 
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7. SUSTAINABILITY, HANDLING AND USE OF RESOURCES 

Careful use of existing corporate resources and sustainable action are part of corporate 

responsibility. The UMG is therefore committed to its responsibility for sustainability and 

environmental protection. All employees are required to consider the effects of their actions on 

the environment.  

A prerequisite for this is, in particular, to use resources conscientiously and thus also to act in 

a budget-conscious manner, as well as to exercise care in dealing with company property and 

to protect it from damage, theft and destruction. Property includes not only tangible assets but 

also intangible assets (intellectual property, software). The UMG’s property, possessions and 

other assets may only be used for the intended business purposes. When using resources and 

equipment (including telephone, PC, Internet), the relevant internal guidelines and regulations 

must be observed.  

 

8. COMMUNICATION WITH THE PUBLIC AND THE MEDIA 

Official statements by the UMG as well as communication with the public on behalf of the UMG 

shall only be made by the Board of Management, the Staff Unit for Corporate Communication, 

Press and Public Relations or by employees expressly authorised to do so in individual cases. 

This external communication must always be complete, correct and comprehensible. The 

journalistic independence is to be respected by the UMG at all times. Insofar as the interests 

of the clinics, institutes and central facilities are concerned, official communication is carried 

out by the respective management after consultation with the Board of Management or the 

Staff Unit for Corporate Communications, Press and Public Relations. Researchers who are 

contacted by the media on the basis of their specialist expertise are exempt from the 

aforementioned coordination obligations and processes. The UMG Social Media Guidelines 

apply to the publication of contributions in social networks.  

 

9. REPORTING OF INFRINGEMENTS – REPORTING CHANNELS AND ADDRESSEES 

The UMG expressly encourages its employees to confidentially report criminal offences and 

violations of the law, or suspicions of such offences at the workplace. Because criminal acts 

and behaviour that is harmful to the institution can have personal consequences not only for 

the individual person, but also for the UMG as such, a zerotolerance principle applies here. In 

addition to possible material damage, unlawful and criminal conduct endangers the reputation 

and values embodied in the UMG. 

Employees should inform their respective supervisor if they become aware of violations, 

criminal offences or if there are reasonable grounds for suspicion. If this does not seem 

appropriate or the reporting person wishes to remain anonymous, a report can be made 

discreetly and in a protected context, either by name or anonymously. For this purpose, the 
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UMG provides a whistle-blower portal, which is operated via an external server, meets the 

highest confidentiality and security standards and allows reports to be made via an encrypted 

connection (also in anonymous form), where it is impossible to trace them back to the reporting 

person. Third parties (e.g. patients, relatives, students or business contacts) can also submit 

reports via this channel. The information provided will be treated confidentially, also in order to 

protect whistle-blowers from possible repressive actions. Employees and third parties who 

have pointed out an actual or an alleged compliance violation in good faith may not be 

disadvantaged on the basis of this information. 

Insofar as responsible officers, committees and staff units are named in this Code of Conduct 

for special focal points, reports concerning these focal points are to be submitted via the 

defined reporting channels and processed independently by the respective persons 

responsible outside of this Code of Conduct on the basis of the applicable regulatory 

requirements. 

Employees can also contact the respective committees which represent interests of the UMG 

staff (staff council, youth and trainee representatives, representatives for the severely 

disabled) and the equal opportunities officer. Patients, relatives and visitors can contact the 

UMG's opinion and complaints management in the event of complaints of a general nature.  

 

10. OBSERVANCE OF THE CODE OF CONDUCT 

This Code of Conduct combines the legal and internal regulations applicable at the UMG´s 

site. The obligation to comply with the (behavioural) rules laid down here arises either directly 

from statutory or other legally binding requirements, from internal rules and regulations or as 

a secondary obligation under employment law. 

The rules laid down in this Code of Conduct cannot fully regulate the wide range of actions 

and fields of action of all persons acting in or for the UMG. Therefore, all employees should 

constantly ask themselves in their daily work whether their decisions and the resulting actions 

are legally sound and free of personal interests, comply with the principles and internal 

guidelines of the UMG and the effects of which could harm the reputation of the UMG. All 

employees should be aware that they harm both themselves and the UMG if they act unlawfully 

or violate internal regulations. 

The establishment of this Code of Conduct expressly does not exempt any of the respective 

areas from their own responsibility. All employees, regardless of occupational group or 

hierarchical level, are responsible for observing the principles of this Code of Conduct. In this 

context, all managers and leaders are to be aware of their role model function and are to 

ensure that their employees are familiar with this Code of Conduct and comply with its rules. 

__________________________________________________________________________ 
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Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen: 

Einvernehmlich haben der Senat (22.06.2022) und Präsidium (14.09.2022) die erste Änderung 

der Ordnung des „Campus-Instituts Data Science (CIDAS)“ in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 13.06.2019 (AM I 29/2019 S. 546 ff.) beschlossen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 

NHG, § 37 Abs. 1 Satz 3 NHG, § 26 Abs. 6 Sätze 1 und 3 GO). 

 

Die Ordnung des „Campus-Instituts Data Science (CIDAS)“ wird wie folgt geändert: 

 

Artikel 1 

1. Der Titel der Ordnung wird wie folgt neugefasst: „Ordnung des „Campus-Instituts Data 

Science“ (CIDAS)“. 

 

2. In § 2 Satz 1 Buchstabe c) wird nach dem Wort „Forschungsvorhaben“ der Zusatz „und –

projekten“ ergänzt. 

 

3. In § 4 Abs. 1 wird folgender neuer Satz 2 ergänzt: 

„2Unter den Vorgeschlagenen sollen die verschiedenen Wissenschaftsbereiche 

(Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik, Rechts-, Wirtschaft- und 

Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften und Lebenswissenschaften) vertreten sein.“ 

 

Der bisherige Satz wird zu Satz 1. 

 

4. In § 4 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a) wird das Wort „Mitarbeitergruppe“ durch 

„Mitarbeiter*innen-Gruppe“ ersetzt. 

 

5. In § 4 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b) werden die Wörter „Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler“ durch „Wissenschaftler*innen“ ersetzt. 

 

6. In § 4 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c) wird das Wort 

„fünf“ durch „zehn“, 

„Gruppenvertretern“ durch „Gruppenvertreter*innen“, 

„drei“ durch „zwei“ 

ersetzt. 
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Außerdem werden in § 4 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c) die Wörter „Tätigkeiten im 

Wissenschaftsbereich“ durch „Studienleistungen“ ersetzt und nach dem Wort „sind“ ein 

Komma und die Wörter „insbesondere diejenigen aus einer Studierenden-Sektion des CIDAS“ 

ergänzt. 

 

7. In § 5 Abs. 3 Satz 1 Buchstabe b) wird das Wort „Änderungen“ durch „Änderung“ ersetzt. 

 

8. In § 6 wird folgender neuer Absatz 8 ergänzt: 

„(8) An den Vorstandssitzungen nimmt mit beratender Stimme der/die 

Gleichstellungsbeauftragte des CIDAS teil.“. 

 

Der bisherige Absatz 8 wird zu Absatz 9. 

 

9. In § 6 wird folgender neuer Buchstabe d) ergänzt: 

„d) Entscheidung über Anträge auf Bildung, Verlängerung und Auflösung von Sektionen unter 

Beachtung der Durchführbarkeit und der Finanzierbarkeit;“. 

 

Die bisherigen Buchstaben d) bis j) werden zu Buchstaben e) bis k). 

 

10. Nach § 7 wird folgender neuer § 8 ergänzt. 

 

„§ 8 Sektionen 

(1) 1Unter dem Dach des CIDAS können Sektionen auf Zeit gebildet werden, in denen jeweils 

themen- und fachspezifische Aufgaben im Bereich Lehre, Forschung, Infrastrukturen 

wahrgenommen sowie Beratungs- und Serviceangebote zur Verfügung gestellt werden. 

2Studierende des Göttingen Campus können sich in einer Studierenden-Sektion organisieren, 

um sich zu Themen der Data Science sowie überfachlich am Campus zu vernetzen und 

eigenen Initiativen im Bereich der Data Science ein Forum zu bieten. 

(2) 1Im Antrag auf Bildung einer Sektion ist darzulegen, in welchem Themenbereich die 

beantragte Sektion wirken soll und welche Mitglieder an einer Sektion teilnehmen sollen. 2Eine 

Sektion muss aus einer ausreichenden Anzahl an teilnehmenden Personen bestehen, um die 

Bildung einer Sektion zu begründen. 3Die Laufzeit einer Sektion beträgt 5 Jahre, eine 

Verlängerung oder vorzeitige Auflösung muss beim CIDAS-Vorstand beantragt werden. 

(3) 1Sektionen besitzen eine eigenständige Governance und arbeiten jeweils zu einem 

fachspezifischen Bereich. 2Eine Sektion kann sich eine eigene Ordnung geben, in der die 

Teilnahme, die Finanzierung und die Benennung eines*r Sprecher*in sowie deren*dessen 
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Befugnisse und Amtszeit geregelt ist. 3Eine Sektion kann eigene Ressourcen verwalten. 4Eine 

Sektion hat eine*n Sprecher*in und eine*n Vertreter*in, die die Sektion im CIDAS vertreten.  

(4) 1Das Amt als Sprecher*in setzt eine Mitgliedschaft beim CIDAS voraus. 2Die Teilnahme an 

einer Sektion setzt nicht zwingend eine Mitgliedschaft beim CIDAS voraus. 3Mitglieder des 

CIDAS können in mehreren Sektionen tätig sein; Personen, die keine Mitglieder des CIDAS 

sind, dürfen nur an einer Sektion tätig sein. 

(5) 1Sektionen müssen dem Vorstand des CIDAS auf Anfrage über ihre Aktivitäten berichten. 

2Ergebnisse und Tätigkeiten der Sektionen werden auch unter der Affiliation des CIDAS 

veröffentlicht. 3Das CIDAS unterstützt bei der Koordination von Sektionsaufgaben.“ 

 

Die bisherigen Paragraphen 8 bis 12 werden zu Paragraphen 9 bis 13. 

 

11. In § 13 werden die Absatzbezeichnung „(1)“ und Absatz 2 gestrichen. 

 

Artikel 2 

Die erste Änderung der Ordnung des „Campus-Instituts Data Science (CIDAS)“ tritt am Tag 

nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der Georg-August-Universität 

Göttingen in Kraft. 

__________________________________________________________________________ 
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Studierendenschaft: 

Das Studierendenparlament der Georg-August-Universität Göttingen hat am 29.09.2022 die 

Neufassung der Wahlordnung der Studierendenschaft der Georg-August-Universität 

Göttingen (WO-Stud) beschlossen (§ 20 Abs. 2 Satz 1 NHG; § 14 Abs. 1 Buchstabe d), § 69 

Buchstabe c) OrgS). 

 

Die Neufassung der Wahlordnung der Studierendenschaft der Georg-August-Universität 

Göttingen (WO-Stud) wird nachfolgend bekannt gemacht: 

 

Wahlordnung der Studierendenschaft der Georg-August-Universität (WO-Stud) 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1)  Die Vorschriften dieser Ordnung gelten für die Wahlen zu den folgenden Organen der 

Studierendenschaft: Studierendenparlament, Parlament der internationalen Studierenden, 

Fachschaftsparlamente, Fachgruppensprecher*innen.   

(2)  ¹Die Wahlen sollen als verbundene Wahlen gleichzeitig vorbereitet und durchgeführt 

werden. ²Der Wahlzeitraum soll in der Vorlesungszeit des Wintersemesters liegen, jedoch 

weder in den ersten zwei Wochen noch in den letzten zwei Wochen der Vorlesungszeit und 

zu Beginn des Wintersemesters festgelegt werden; als Vorlesungszeit gilt der durch das 

Präsidium der Universität (im Folgenden: Präsidium) beschlossene Vorlesungszeitraum. 

(3)  1Die Wahlen werden als Urnenwahl mit Briefwahlmöglichkeit durchgeführt. 2Die Wahl-

leitung kann im Einvernehmen mit dem Wahlausschuss festlegen, dass die Wahl abweichend 

von Satz 1 als internetbasierte Onlinewahl (digitale Wahl) mit Briefwahlmöglichkeit 

durchgeführt wird. 

 

§ 2 Wahlausschuss 

(1)  ¹Der Wahlausschuss überwacht die Ordnungsmäßigkeit der Wahlen der Organe der 

Studierendenschaft und ist in Zusammenarbeit mit der Wahlleitung für diese Wahlen 

verantwortlich. ²Er ist zuständig, soweit es diese Ordnung festlegt. 

(2)  1Der Wahlausschuss hat sieben stimmberechtigte Mitglieder. 2Den Wahlausschuss bilden 

Mitglieder der Studierendenschaft, die gemäß § 10 Abs. 4 OrgS benannt werden. 3Neben den 

gemäß § 10 Abs. 4 S. 4 OrgS von Fraktionen benannten beratenden Mitgliedern, können die 

Wahlleitung und die*der Präsident*in des Studierendenparlaments, oder ein anderes Mitglied 

des Präsidiums des Studierendenparlamentes, mit beratender Stimme teilnehmen. 4Die FSRV 

kann eine Vertretung benennen, die mit beratender Stimme teilnehmen kann 
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(3)  ¹Die Amtszeit der Mitglieder des Wahlausschusses beginnt mit dem Wintersemester und 

endet nach einem Jahr. ²Scheidet ein Mitglied des Wahlausschusses vorzeitig aus und ist eine 

Stellvertretung nicht mehr vorhanden, so werden für den Rest der Amtszeit ein neues Mitglied 

und eine Stellvertretung nachbenannt. 

(4)  ¹Die Wahlleitung lädt zur ersten Sitzung des Wahlausschusses ein und leitet sie, bis der 

Wahlausschuss aus der Mitte der stimmberechtigten Mitglieder nach Absatz 2 Satz 1 

eine*einen Vorsitzende*n beziehungsweise, sofern erforderlich, bis der Wahlausschuss 

eine*einen stellvertretende*n Vorsitzende*n benannt hat. ²Die*der Vorsitzende des 

Wahlausschusses lädt zu den Sitzungen ein und leitet sie. ³Die Person ist zur Einberufung des 

Wahlausschusses verpflichtet, wenn dies das Präsidium des Studierendenparlaments (im 

Folgenden: StuPa-Präsidium), der AStA, wenigstens drei Mitglieder des Wahlausschusses 

oder die Wahlleitung fordern. 

(5)  Die Wahlleitung bestellt für die Koordinierung der Aufgaben in den Wahllokalen eine*einen 

Wahlkoordinator*in und jeweils wenigstens eine Stellvertretung, die im Falle eines fakultären 

Wahllokals durch den Fachschaftsrat vorzuschlagen sind. 

(6)  ¹Die Wahlleitung und die Wahlkoordinator*innen können für die Beaufsichtigung der 

Wahlhandlung sowie für die Auszählung Wahlhelfende bestellen. ²Alle Gliederungen der 

Studierendenschaft sind verpflichtet, Wahlhelfende zu benennen. 

 

§ 3 Sitzungen und Beschlüsse des Wahlausschusses 

(1)  1Die Einladung muss spätestens eine Woche vor der Sitzung des Wahlausschusses in 

Textform versandt werden. 2Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die Ladungsfrist 

durch die*den Vorsitzende*n auf bis zu einen Werktag (ohne Samstag) verkürzt werden. 

(2)  Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung die 

Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.  

(3)  Eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren ist in folgenden Fällen unzulässig, sofern in 

dieser Ordnung nicht etwas anderes bestimmt ist: 

a. Zulassung oder Nichtzulassung von Wahlvorschlägen; 

b. Feststellung des Wahlergebnisses; 

c. soweit eine persönliche Abstimmung vorgeschrieben ist. 

 

§ 4 Wahlleitung 

(1)  ¹Die Wahlleitung obliegt einem Mitglied der Universität, benannt durch das Studierenden-

parlament mit einfacher Mehrheit. 2Sie ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und 

Durchführung der Wahl verantwortlich. 3Sie muss sich mit der Benennung einverstanden 

erklären. 4Erfolgt diese Erklärung nicht oder erfolgt keine Benennung, obliegt die Wahlleitung 

dem Präsidium des Studierendenparlamentes, welches seine Entscheidungen gemäß § 8   
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Abs. 4 S. 3 und S. 4 OrgS. fällt. 5Obliegt dem StuPa-Präsidium die Wahlleitung, kann in 

dringenden Fällen die*der Präsident*in des Studierendenparlaments für diese Funktion allein 

Entscheidungen treffen, die vom StuPa-Präsidium oder dem Wahlausschuss jederzeit per 

Beschluss für die Zukunft aufgehoben werden können. 6Kann nach § 1 Abs. 3 S. 2 kein 

Einvernehmen hergestellt werden, hat die Wahlleitung die Möglichkeit, ihr Einverständnis 

gemäß Satz 3 zurückzuziehen. 

(2)  ¹Die Wahlleitung hat das Recht und die Pflicht, an den Sitzungen des Wahlausschusses 

teilzunehmen. ²Die Wahlleitung hat die Sitzungen des Wahlausschusses mit dessen 

Vorsitzender*Vorsitzendem vorzubereiten, Entscheidungsvorschläge vorzulegen, sowie das 

Protokoll fertigen zu lassen und für die Bekanntmachung und Durchführung der Beschlüsse 

zu sorgen. ³Die Wahlleitung legt den Zeitplan für die Wahlvorbereitung mit den Einsicht-

nahme-, Einspruchs- und Einreichungsfristen nach Stellungnahme des Wahlausschusses fest. 

4Die digitale Wahl setzt voraus, dass bei ihrer Durchführung die geltenden Wahlrechts-

grundsätze, insbesondere die Grundsätze der freien, gleichen und geheimen Wahl und der 

Öffentlichkeit der Wahl, gewahrt werden. 5Die Wahlleitung hat die Aufgabe der Prüfung und 

Beurteilung der Sicherheit von wahlunterstützender Hard- und Software, insbesondere von 

Produkten die im Zusammenhang mit elektronischen Wahlen zum Einsatz gelangen, sowie 

die Aufgabe der Auswahl derselben, soweit die Auswahlentscheidung nicht durch diese 

Wahlordnung vorgegeben ist. 

(3)  Falls die Wahlleitung hierzu befugt ist, kann diese zur Durchführung ihrer Aufgaben die 

Beschäftigten der Universität heranziehen und Aufgaben vollumfänglich an diese delegieren, 

einschließlich der Entgegennahme der Stimmzettel nach § 17 Abs. 4. 

(4)  ¹Die Wahlleitung ist berechtigt, jederzeit Fehler, Unstimmigkeiten oder Schreibversehen 

(im Folgenden insgesamt: Fehler) in Wahlvorschlägen, Wahlverzeichnissen, 

Bekanntmachungen, Wahlausschreibung oder Ergebnissen zu berichtigen; dies gilt nicht für 

die Feststellung des Wahlergebnisses, sofern sich durch die Berichtigung die Zuordnung der 

Sitze an eine*einen Bewerber*in ändert und der Fehler nicht offensichtlich ist. ²Die 

Berichtigung ist aktenkundig zu machen und hierbei mit Datum und Namenszeichen zu 

versehen. 

 

§ 5 Wahlbereiche 

(1)  ¹Alle Mitglieder der Studierendenschaft, die für dasselbe Organ wahlberechtigt sind, bilden 

für dessen Wahl einen Wahlbereich. 2Ein Wahlbereich ist in Wahlteilbereiche untergliedert; 

sofern die Wahlleitung nichts anderes bestimmt, bildet eine Fachschaft einen Wahlteilbereich. 

(2)  ¹Wahlvorschläge können sich nur auf einen Wahlbereich beziehen. ²In diesem Wahl-

bereich muss jede*r Bewerber*in eines Wahlvorschlages wahlberechtigt sein. 
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§ 6 Aufstellung des Wahlverzeichnisses 

(1)  ¹Wählen und gewählt werden darf nur, wer in das Wahlverzeichnis eingetragen ist. 2Wer 

Mitglied mehrerer Fachgruppen oder Fachschaften ist, darf sein Wahlrecht nur innerhalb einer 

Fachgruppe oder einer Fachschaft ausüben, soweit nicht etwas Abweichendes bestimmt ist. 

(2)  Die Wahlleitung hat zu Beginn der Vorlesungszeit des Semesters, in dem eine Wahl 

stattfindet, alle Personen, die nach dem Gesetz oder OrgS zu dieser Wahl wahlberechtigt sind, 

in ein Wahlverzeichnis eintragen zu lassen.  

(3)  ¹Aus dem Wahlverzeichnis müssen sich für jede wahlberechtigte Person der Wahlbereich, 

die Fachschaft sowie die Fachgruppenzugehörigkeit und die Zugehörigkeit zur Internationalen 

Studierendenschaft ergeben. ²Mitglieder der Studierendenschaft, die keiner Fachschaft 

zuzuordnen sind, werden gesondert aufgeführt. ³Das Wahlverzeichnis muss den Familien- und 

Vornamen der Wahlberechtigten nennen. 4Weitere Angaben (z.B. Geburtsdatum, Anschrift, 

Matrikelnummer oder Studiengang) sind aufzuführen, wenn dies erforderlich ist, um 

Verwechslungen auszuschließen oder die Wahlberechtigung für ein Organ sicher feststellen 

zu können. 

(4)  ¹Wer Mitglied mehrerer Untergliederungen (z.B. Fachschaften, Fachgruppen) ist, kann 

durch eine Zugehörigkeitserklärung gegenüber der Wahlleitung bestimmen, in welcher 

Untergliederung das Wahlrecht ausgeübt werden soll. ²Eine Kandidatur gilt in solchen Fällen 

als Zugehörigkeitserklärung. ³Die Wahlleitung kann unter Fristsetzung zur Abgabe einer 

Zugehörigkeitserklärung auffordern. 4Liegt nach Ablauf der Frist eine Zugehörigkeitserklärung 

nicht vor, kann die Wahlleitung die Zuordnung nach ihrem Ermessen vornehmen; 

Entsprechendes gilt, wenn eine Aufforderung nach Satz 3 nicht ergangen ist. 5Ein Antrag auf 

nachträgliche Eintragung (§ 7) gilt als Zugehörigkeitserklärung. 6Die Sätze 1-5 gelten 

entsprechend, sofern diese Wahlordnung für die Durchführung einer anderen Wahl gilt. 

(5)  ¹Das Wahlverzeichnis ist gegen Nachweis der Mitgliedschaft digital zur Einsichtnahme 

bereitzustellen. ²In der Wahlausschreibung sind die Wahlberechtigten unter Mitteilung, in 

welcher Art und in welchem Zeitraum die Einsichtnahme möglich ist, zur Einsichtnahme in das 

Wahlverzeichnis aufzufordern. ³Der Zeitraum für die Möglichkeit zur Einsichtnahme 

(Einsichtnahmefrist) muss mindestens die Woche nach Bekanntgabe der Wahlausschreibung 

umfassen. 

(6)  ¹Gegen den Inhalt der Eintragung oder gegen eine Nichteintragung in das Wahlverzeichnis 

kann jede wahlberechtigte Person schriftlich Einspruch bei der Wahlleitung einlegen. ²Wird 

gegen die Eintragung Dritter Einspruch erhoben, sind diese von der Wahlleitung über den 

Einspruch zu unterrichten und im weiteren Verfahren zu beteiligen, sofern das 

Wahlverzeichnis auf den Einspruch hin geändert werden soll. ³Die Einspruchsfrist 

(Ausschlussfrist) darf frühestens acht Wochen vor dem ersten Tag des Wahlzeitraums, aber 

nicht vor Ablauf der Einsichtnahmefrist enden und ist in der Wahlausschreibung bekannt zu 
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geben; nach Ablauf der Einspruchsfrist ist ein Einspruch gegen das Wahlverzeichnis 

ausgeschlossen. 4Die Entscheidung über den Einspruch trifft die Wahlleitung nach 

Stellungnahme des Wahlausschusses spätestens am zehnten Vorlesungstag nach Ablauf der 

Einspruchsfrist. 

(7)  ¹Nach der Entscheidung über die Einsprüche und nach Stellungnahme des 

Wahlausschusses stellt die Wahlleitung das vorläufige Wahlverzeichnis fest, das die 

maßgebliche Grundlage für die Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge und die 

Berechnung der Sitze eines Organs ist, unabhängig davon, ob das endgültige Wahlverzeichnis 

hiervon abweicht. 2Wer Mitglied der Studierendenschaft nach Ablauf der Einspruchsfrist wird, 

ist nicht wählbar. 

(8)  In das Wahlverzeichnis kann auch nach Beendigung der Einsichtnahmefrist jedes Mitglied 

der Studierendenschaft oder von der Wahlleitung Befugte Einblick nehmen. 

(9)  1Nach-, Ergänzungs- und Neuwahlen können auf Grund eines im selben Semester 

festgestellten Wahlverzeichnisses ohne erneute Möglichkeit zur Einsichtnahme und 

Einspruchsverfahren stattfinden. ²Aktualisierungen nach § 7 bleiben möglich. 

 

§ 7 Feststellung des endgültigen Wahlverzeichnisses 

(1)  1Die Wahlleitung soll das Wahlverzeichnis bis zum vierzehnten Tag vor Beginn des 

Wahlzeitraums aktualisieren; ein Anspruch hierauf besteht nicht. ²Feststellungen des 

Wahlausschusses oder der Wahlleitung, die vor der Aktualisierung liegen, bleiben hiervon 

unberührt. 3Nach Ablauf der Frist nach Satz 1 stellt die Wahlleitung das endgültige 

Wahlverzeichnis für die Ausübung des aktiven Wahlrechts fest. 4Wer nach Ablauf dieser Frist 

Mitglied der Studierendenschaft wird, ist nicht wahlberechtigt. 5Die Aktualisierung kann auch 

die Änderung der Fachgruppen- oder Fachschaftszugehörigkeit betreffen. 6Im Falle einer 

digitalen Wahl wird aus dem Wahlverzeichnis, das auf einem universitären Server 

(einschließlich Server der GWDG) gespeichert ist, durch Verschlüsselung in Hashwerte ein 

digitales Wahlverzeichnis im digitalen Wahlsystem generiert. 

(2) Endet oder ruht nach Feststellung des vorläufigen Wahlverzeichnisses die Mitgliedschaft 

für einen Wahlbereich, verliert die*der Betroffene hierdurch abweichend von Absatz 1 das 

Wahlrecht.  

(3) Im Falle einer nachträglichen Eintragung kann die Wahlleitung der*dem betreffenden 

Wahlberechtigten einen Wahlschein erteilen, wenn das für den Nachweis der 

Wahlberechtigung bei der Abstimmung zweckmäßig ist. 
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§ 8 Wahlbenachrichtigung 

¹Über die Eintragung in das Wahlverzeichnis erhält die wahlberechtigte Person spätestens drei 

Wochen vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung möglichst auf digitalem Wege.  

²Die Wahlbenachrichtigung enthält das Antragsformular für die Beantragung der Briefwahl. 

3Der Versand der Wahlbenachrichtigungen kann auch ausschließlich digital erfolgen. 

 

§ 9 Wahlausschreibung 

(1)  ¹Die Wahlleitung hat die Wahl durch eine Wahlausschreibung öffentlich bekannt zu machen. 

²Die Wahlausschreibung muss angeben: 

1. das Wahlverfahren, 

2. die zu wählenden Organe, 

3. den vom Wahlausschuss im Einvernehmen mit der Wahlleitung festgelegten Wahlzeitraum, 

4. die Aufforderung zur Einsichtnahme in das Wahlverzeichnis nach § 6 Abs. 5 mit dem 

Hinweis auf die Möglichkeit, Einspruch einzulegen, auf die Einspruchsfrist sowie auf Ort 

und Zeit für die Abgabe von Einsprüchen, 

5. die Frist für nachträgliche Eintragungen, 

6. die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen nach § 10 Abs. 2 unter Angabe 

a. der Gesamtzahl der Sitze des Organs, sofern möglich 

b. der Wahlbereiche, 

c. der Einreichungsfrist und –form und 

d. von Ort und Zeit für die Einreichung von Wahlvorschlägen, 

7. die Regelungen für die Briefwahl mit Angabe der Frist für Briefwahlanträge. 

(2)  Mit der Wahlausschreibung können andere öffentliche Bekanntmachungen verbunden 

werden, insbesondere 

1. die Mitteilung, in welchen Wahlbereichen eine Wahl voraussichtlich entfällt, weil die Zahl 

 der Wahlberechtigten die Gesamtzahl der Sitze im Organ nicht übersteigt, 

2. die Form öffentlicher Bekanntmachungen nach § 22. 

(3)  ¹Die Wahlausschreibung kann in Teilen nacheinander veröffentlicht werden. ²Alle nach     

Abs. 1 notwendigen Bekanntmachungen sollen fünf Wochen vor dem ersten Tag des Wahl-

zeitraums öffentlich bekannt gemacht sein. 

 

§ 10 Einreichung von Wahlvorschlägen 

(1)  ¹Der Wahl liegen Wahlvorschläge zugrunde, die mehrere Bewerber*innen (Listenwahl-

vorschläge) oder eine*n Bewerber*in (Einzelwahlvorschläge) benennen können. ²Jeder 

Wahlvorschlag darf sich nur auf die Wahl eines Organs beziehen. 
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(2)  ¹Die Wahlvorschläge sind bei der Wahlleitung einzureichen. ²Die Einreichungsfrist 

(Ausschlussfrist) darf nicht früher als eine Woche nach Bekanntmachung der 

Wahlausschreibung und nicht später als zwei Wochen vor dem ersten Tag des Wahlzeitraums 

enden. 

(3)  ¹Die Bewerber*innen müssen zu den Organen, zu denen sie aufgestellt sind, passiv 

wahlberechtigt sein. ²Die Wahlberechtigung kann nur durch das festgestellte Wahlverzeichnis 

(im Falle der digitalen Wahl einschließlich des digitalen Wahlverzeichnis) nachgewiesen 

werden. ³Jede*r Bewerber*in darf für die Wahl desselben Organs nur auf je einem 

Wahlvorschlag benannt werden. 4Die Bewerbung einer*eines mit ihrem*seinem 

Einverständnis auf mehreren Wahlvorschlägen genannten Bewerber*in gilt nur für den von 

ihr*ihm bis zum Ablauf der Einreichungsfrist bezeichneten Wahlvorschlag, sonst für den zuletzt 

eingereichten Wahlvorschlag oder den durch gesonderte Willenserklärung genauer 

bezeichneten Wahlvorschlag; bei gleichzeitigem Eingang der Wahlvorschläge entscheidet das 

Los entsprechend § 14 Abs. 2 Satz 2. 

(4)  ¹Der Wahlvorschlag muss die Bewerber*innen in einer deutlichen Reihenfolge mit Namen, 

Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift, universitärer E-Mail-Adresse, Fachschaftszugehörigkeit 

oder Matrikelnummer aufführen. ²Freiwillige Angaben (z. B. Amtsbezeichnung, Titel, 

Studiengang, ausgeübte Tätigkeit) können im Umfang von bis zu 250 Zeichen (einschließlich 

Leerzeichen) hinzugefügt werden; sie sind auf Anforderung der Wahlleitung auch noch nach 

Zulassung des Wahlvorschlags hinzuzufügen, wenn das notwendig ist, um Verwechslungen 

zu verhindern. ³Sofern freiwillige Angaben einer*eines Bewerberin*Bewerbers im 

Wahlvorschlag enthalten sind, sollen diese an der entsprechenden Stelle in die 

Wahlbekanntmachung aufgenommen werden; dies gilt nicht für Kontaktdaten (z.B. 

Telefonnummer, Adresse). 4Dem Wahlvorschlag muss eine Erklärung jeder*jedes 

Bewerberin*Bewerbers dieses Wahlvorschlags beigefügt sein, dass die*der jeweilige 

Bewerber*in mit der Kandidatur und dem sie*ihn betreffenden Angaben einverstanden ist und 

für den Fall ihrer*seiner Wahl diese annehmen wird.5Es kann ein Kennwort angegeben 

werden, unter dem der Wahlvorschlag in der Wahlbekanntmachung und auf dem Stimmzettel 

geführt werden soll. 

(5)  ¹In jedem Wahlvorschlag soll eine Vertrauensperson unter Angabe ihrer Anschrift und 

möglichst auch ihrer Telefonnummer und E-Mail-Adresse benannt werden. ²Diese muss 

Mitglied der Studierendenschaft, nicht aber selbst Bewerber*in sein. ³Falls keine besondere 

Benennung erfolgt, gilt die*der Übersender*in des Wahlvorschlages, sonst die*der in der 

Reihenfolge an erster Stelle genannte Bewerber*in als Vertrauensperson des Wahlvorschlags. 

4Die Vertrauensperson muss den eingereichten Wahlvorschlag unterzeichnen und bestätigt 

dadurch die Übereinstimmung der schriftlichen mit der digitalen Fassung des 

Wahlvorschlages. 5Die Vertrauensperson ist als Vertretung aller Bewerber*innen zur Abgabe 
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und zum Empfang von Erklärungen gegenüber den Wahlorganen berechtigt und verpflichtet. 

6Neben ihr sind die einzelnen Bewerber*innen zur Abgabe und zum Empfang von Erklärungen 

gegenüber den Wahlorganen berechtigt, soweit nur sie selbst betroffen sind. 

(6)  ¹Das Wahlvorschlagsformular ist bis zum Ende der Einreichungsfrist zusätzlich zu der 

schriftlichen Form (unterschriebener Ausdruck) auf digitalem Wege per E-Mail oder auf einem 

körperlichen Datenträger, z.B. CD-Rom, DVD, USB-Stick, einzureichen. ²Für die Erstellung 

des Wahlvorschlags sind ausschließlich das von der Wahlleitung für die Wahl zugelassene 

Wahlvorschlagsformular und das von der Wahlleitung für die Wahl zugelassene 

Einverständniserklärungsformular zu verwenden. ³Diese Formulare werden von der 

Wahlleitung in geeigneter Weise zur Verfügung gestellt. 

(7)  Jede*jeder Wahlberechtigte hat das Recht, eingegangene Wahlvorschläge zu den in der 

Wahlausschreibung festgelegten Zeiten bei der von der Wahlleitung bestimmten Stelle 

einzusehen. 

(8)  ¹Die Wahlleitung kann im Einvernehmen mit dem Wahlausschuss festlegen, dass 

Wahlvorschläge ausschließlich digital einzureichen sind oder ausschließlich digital eingereicht 

werden können und in welcher Form (z. B. über ein Portal) dies zu erfolgen hat. 2Die 

Formvorgaben sind in der Wahlausschreibung bekannt zu machen.3Ist die digitale Einreichung 

während der Einreichungsfrist aus von der Universität zu vertretenden technischen Gründen 

nicht möglich, kann die Wahlleitung die Einreichungsfrist angemessen verlängern und hierüber 

im Internet informieren; tritt die von der Universität zu vertretende Störung am letzten Tag der 

Einreichungsfrist auf, verlängert sich die Einreichungsfrist um einen Tag. 

 

§ 11 Zulassung der Wahlvorschläge 

(1)  ¹Die Wahlleitung vermerkt für jeden eingereichten Wahlvorschlag Tag und Uhrzeit des 

Eingangs. ²Sie prüft für den Wahlausschuss, ob die Wahlvorschläge frist- und formgerecht 

eingereicht wurden; sie ist nicht verpflichtet, die Angaben zugunsten der Bewerber*innen von 

Amts wegen zu überprüfen. ³Bis zum Ablauf der Einreichungsfrist können Wahlvorschläge 

zurückgenommen, geändert oder ergänzt werden. 

(2)  Der Wahlausschuss soll spätestens am fünfzehnten Vorlesungstag nach Ablauf der 

Einreichungsfrist über die Zulassung oder Nichtzulassung der Wahlvorschläge entscheiden. 

(3)  ¹Nicht zuzulassen sind Wahlvorschläge, die 

1. nicht oder nicht vollständig bis zum festgesetzten Termin eingereicht sind, 

2. nicht erkennen lassen, für welche Wahl oder für welchen Wahlbereich sie bestimmt sind, 

3. die Bewerber*innen nicht eindeutig bezeichnen, 

4. die Einverständniserklärungen der Bewerber*innen nicht enthalten, 

5. Bewerber*innen aufführen, die nach dem festgestellten Wahlverzeichnis im 

betreffenden Bereich nicht wählbar sind, 
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6. Bedingungen oder Einschränkungen enthalten. 

²Soweit die Nichtzulassungsgründe sich nur auf einzelne Bewerber*innen eines Listenwahl-

vorschlags beziehen, sind nur diese nicht zuzulassen und aus dem Wahlvorschlag zu 

streichen. 3Zur Fristwahrung reicht die Übersendung der vollständigen Unterlagen auf 

digitalem Wege oder per Fax aus, wenn die Unterlagen unverzüglich, spätestens aber am 

zweiten Vorlesungstag nach Fristablauf, im Original nachgereicht werden. 

(4)  Lässt der Wahlausschuss einen Wahlvorschlag ganz oder teilweise nicht zu, so hat die 

Wahlleitung unverzüglich die Vertrauensperson dieses Wahlvorschlags unter Angabe der 

Gründe zu unterrichten. 

(5)  ¹Geben die Kennwörter mehrerer Wahlvorschläge Anlass zu Verwechslungen, so ist der 

Wahlausschuss nach Stellungnahme der Vertrauenspersonen der betroffenen 

Wahlvorschläge berechtigt, das Kennwort eines Wahlvorschlags um eine Unterscheidungs-

bezeichnung zu ergänzen. 2Bei der Abwägung der widerstreitenden Interessen ist das 

berechtigte Interesse an der fortgesetzten Verwendung des Kennworts besonders zu 

berücksichtigen; die Unterscheidungsbezeichnung soll dem Wahlvorschlag beigefügt werden, 

der auch unter Berücksichtigung früherer Wahlen – später als der konkurrierende 

Wahlvorschlag in Erscheinung getreten ist. 3Ob ein überwiegendes Interesse besteht, ist 

danach zu beurteilen, ob die Kandidat*innen eines Wahlvorschlags bereits im Vorjahr 

unwidersprochen unter demselben Kennwort angetreten sind, sodann ob auf einem 

Wahlvorschlag die Anzahl der Kandidat*innen überwiegt, die bereits in den Vorjahren unter 

demselben Kennwort angetreten sind. 4Lässt sich das überwiegende berechtigte Interesse 

eines Wahlvorschlags nicht mit zumutbarem Aufwand feststellen, entscheidet das Los. 

 

§ 12 Entscheidung der Wahlorgane für die Wahlbekanntmachung 

 (1) Auf Grund des festgestellten Wahlverzeichnisses hat die Wahlleitung endgültig 

festzustellen, ob für einen Wahlbereich nicht mehr wählbare Mitglieder oder zugelassene 

Bewerber*innen vorhanden sind als die Gesamtsitzzahl des Organs, sodass eine Wahl entfällt. 

(2) ¹Liegen für ein Organ nur Einzelwahlvorschläge oder nur ein Listenwahlvorschlag vor, so 

hat die Wahlleitung festzustellen, dass in dem betroffenen Organ nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl zu wählen ist. ²Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl wird ferner gemäß 

Feststellung der Wahlleitung gewählt, wenn ein Gremium nur aus einem Mitglied besteht oder 

nur ein Mitglied eines Wahlbereichs zu wählen ist. ³In allen anderen Fällen findet Listenwahl 

statt. 

(3) 1Die Wahlleitung legt nach Stellungnahme des Wahlausschusses für die einzelnen 

Wahlbereiche oder Wahlteilbereiche die Wahlräume und die Tageszeiten fest, zu denen 

während des Wahlzeitraums die Stimmabgabe möglich ist. 2Im Falle einer digitalen Wahl legen 

die Wahlleitung und der Wahlausschuss einvernehmlich die Internetadresse des Wahlportals 
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sowie den Beginn und das Ende des Wahlzeitraumes (Beginn und Schluss der Möglichkeit zur 

Stimmabgabe) fest. 3Die Wahlleitung legt wenigstens einen Ort fest, an dem die Stimmabgabe 

in digitaler Form während der in der Wahlausschreibung festgelegten Dienstzeiten unter 

Verwendung eines durch die Universität bereitgestellten Computers möglich ist. 

(4) ¹Die Wahlleitung hat durch einen Nachtrag zur Wahlausschreibung diese ganz oder 

teilweise zu wiederholen, insbesondere erneut zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 

einzelne Wahlbereiche aufzufordern, wenn 

1. die Zahl der Bewerber*innen aller Wahlvorschläge zu einem Wahlbereich die Gesamtzahl 

der Sitze dieses Organs unterschreitet oder 

2. sonst eine Nachwahl nach § 19 Abs. 1 notwendig würde und hierfür nach Feststellung des 

Wahlausschusses neue Wahlvorschläge eingereicht werden dürfen. 

²Die bisher eingereichten zugelassenen Wahlvorschläge brauchen nicht nochmals eingereicht 

werden, können aber innerhalb der neuen Wahlvorschlagsfrist geändert werden. ³Im Falle des 

Satzes 1 Nr. 1 ist nur einmal durch einen Nachtrag zur Wahlausschreibung erneut zur 

Einreichung von Wahlvorschlägen aufzufordern. 4Im Falle einer Nachfrist ist die Wahlleitung 

zuständig für die Entscheidung über die Zulassung von Wahlvorschlägen; gegen eine 

ablehnende Entscheidung kann die betroffene Person innerhalb von zwei Tagen nach 

Bekanntgabe der Entscheidung Einspruch bei der Wahlleitung einlegen, über den der 

Wahlausschuss innerhalb von fünf Vorlesungstagen zu entscheiden hat. 

 

§ 13 Wahlbekanntmachung 

(1)  Die Wahlleitung veröffentlicht in der Wahlbekanntmachung 

1. die Aufforderung zur Stimmabgabe mit dem Hinweis a) auf den Wahlzeitraum, die 

Wahlräume und auf die Tageszeiten für die Stimmabgabe bzw.  

b) im Falle einer digitalen Wahl auf die Internetadresse des Wahlportals sowie auf Beginn 

und Ende des Wahlzeitraumes (Beginn und Schluss der Möglichkeit zur Stimmabgabe) und 

den Ort, an dem eine Stimmabgabe unter Verwendung eines durch die Universität 

bereitgestellten Computers möglich ist, 

2. die Regelungen für die Stimmabgabe, 

3. die zugelassenen Wahlvorschläge, 

4. die Feststellung der Wahlleitung nach § 12. 

(2)  ¹Die Wahlbekanntmachung soll mindestens eine Woche vor dem ersten Tag des Wahlzeit-

raums öffentlich bekannt gemacht werden. ²Erfolgt die öffentliche Bekanntmachung nach § 22 

durch Aushang, so darf der Aushang erst nach Ablauf der für die Durchführung der Wahl 

festgesetzten Zeit enden. 
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§ 14 Stimmzettel 

(1)  ¹Die Stimmzettel (Papier beziehungsweise digital) sind gesondert für die Wahl jedes 

Organs sowie getrennt für jeden Wahlbereich herzustellen und müssen eine entsprechende 

Überschrift tragen. ²Bei Wahlvorschlägen, die mit einem Kennwort versehen sind, ist das 

Kennwort auf dem Stimmzettel anzugeben. ³Stimmzettel in Papierform müssen mit dem Motiv 

des Universitätssiegels versehen werden oder falls nicht zulässig, mit einem, das durch die 

Wahlleitung festgelegt wird. 4Im Falle einer digitalen Wahl können der digitale Stimmzettel und 

der Papierstimmzettel unterschiedlich gestaltet werden. 

(2)  ¹Bei Listenwahl sind auf dem Stimmzettel die Wahlvorschlagslisten in der Reihenfolge ihres 

Eingangs abzudrucken. ²Bei gleichzeitigem Eingang entscheidet das durch die Wahlleitung zu 

ziehende Los. 3Sofern die Wahlleitung nichts Abweichendes beschließt, gelten als zeitgleich 

eingegangen die Wahlvorschläge, die, wie folgt, eingegangen sind 

a) montags bis donnerstags jeweils am selben Tag bis einschließlich 15:00 Uhr; danach 

 eingehende Wahlvorschläge werden dem darauffolgenden Tag zugerechnet, 

b) freitags bis einschließlich 12:00 Uhr oder 

c) von Freitag nach 12:00 Uhr bis zum darauffolgenden Montag um 09:00 Uhr.  

4Innerhalb  eines Listenwahlvorschlags sind die Namen und Vornamen der Bewerber*innen 

 entsprechend der Reihenfolge im eingereichten Wahlvorschlag aufzuführen. 5Der 

 Stimmzettel muss Raum für das Ankreuzen der einzelnen Bewerber*innen des 

 Listenwahlvorschlags vorsehen. 

(3)  ¹Bei Mehrheitswahl sind alle Bewerber*innen auf dem Stimmzettel in alphabetischer 

Reihenfolge und gegebenenfalls mit dem Kennwort als Zusatz aufzuführen; abweichend von 

Halbsatz 1 werden, sofern alle Bewerber*innen als Listenvorschlag eingereicht wurden, jene in der 

Reihenfolge des Listenvorschlags aufgeführt. ²Bei jeder*jedem Bewerber*in ist Raum für die 

Stimmabgabe vorzusehen. 

(4)  ¹Auf dem Stimmzettel ist deutlich darauf hinzuweisen, wie viele Bewerber*innen höchstens 

anzukreuzen sind. ²Bei Listenwahl ist zusätzlich darauf hinzuweisen, dass die Stimme für 

eine*n Bewerber*in auch zugunsten der gesamten Liste gezählt wird. 

 

§ 15 Stimmabgabe bei Urnenwahl 

(1)  ¹Jede*r Wahlberechtigte hat ihre*seine Stimme auf dem Stimmzettel durch Ankreuzen oder 

auf andere Weise an der neben dem Namen jeder*jeden Bewerber*in dafür vorgesehenen 

Stelle persönlich abzugeben. 2Eine wählende Person, die des Lesens unkundig oder durch 

körperliche Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen oder in die 

Wahlurne zu legen, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. 3Auf Wunsch der 

wählenden Person soll eine der aufsichtführenden Personen Hilfe leisten. 4Bei Listenwahl hat 

jede*r Wähler*in nur eine Stimme. 5Bei Mehrheitswahl in einem Wahlbereich entspricht die 
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Anzahl der maximal wählbaren Bewerber*innen der Gesamtsitzzahl des Gremiums; 

Stimmenhäufung auf eine*einen Bewerber*in ist unwirksam. 

(2)  ¹Es ist sicherzustellen, dass die*der Wähler*in den Stimmzettel im Wahlraum unbeobachtet 

kennzeichnen und abgeben kann. ²Entsprechende Vorkehrungen hat die Wahlleitung in 

Abstimmung mit den Wahlkoordinator*innen zu treffen. ³Für die Aufnahme der Stimmzettel 

sind Wahlurnen zu verwenden. 4Vor Beginn der Stimmabgabe sind die leeren Wahlurnen so 

zu verschließen, dass die gefalteten Stimmzettel nur durch einen Spalt in den Deckel 

eingeworfen werden können. 

(3)  ¹Solange der Wahlraum zur Stimmabgabe geöffnet ist, müssen mindestens zwei 

Wahlhelfende (Aufsichtführende) im Wahlraum anwesend sein, die sich in einer 

Anwesenheitsliste einzutragen haben. 2Ein Exemplar dieser Wahlordnung soll zur 

Einsichtnahme im Wahlraum ausliegen. 

(4)  ¹Vor Ausgabe des Stimmzettels haben die Aufsichtführenden festzustellen, ob die*der 

Wahlberechtigte im Wahlverzeichnis eingetragen ist. ²Die Stimmabgabe ist in einer 

Ausfertigung oder in einem Auszug des Wahlverzeichnisses zu vermerken. ³Wenn die 

Wahlberechtigung durch einen Wahlschein nachgewiesen wird, ist dieser mit dem Vermerk, 

dass das Wahlrecht ausgeübt ist, zu den Wahlunterlagen zu nehmen. 4Die*der 

Wahlberechtigte muss sich auf Verlangen der Aufsichtführenden durch einen amtlichen oder 

universitären Lichtbildausweis ausweisen. 

(5)  ¹Wird die Wahlhandlung unterbrochen oder wird das Ergebnis nicht unmittelbar nach 

Stimmabgabe festgestellt, ist eine Wahlurne in einem verschlossenen Raum zu verwahren. 

²Die*der Wahlkoordinator*in stellt im Benehmen mit den Aufsichtführenden sicher, dass die 

Wahlurne bei einem sich über mehrere Tage erstreckenden Wahlzeitraum jeweils außerhalb 

der Abstimmungszeit in einem verschlossenen Bereich verwahrt wird. ³Zu Beginn und bei 

Wiedereröffnung der Wahl und bei der Entnahme der Stimmzettel zur Auszählung haben sich 

die*der Wahlkoordinator*in und mindestens ein*e Aufsichtführende*r davon zu überzeugen, 

dass der Verschluss der Wahlurne unversehrt ist. 

(6)  ¹Der Wahlraum muss allen dort Wahlberechtigten zugänglich sein. ²Die Aufsichtführenden 

ordnen bei Andrang den Zutritt zum Wahlraum und sorgen im Übrigen dafür, dass während 

der Wahlhandlung jede unzulässige Wahlbeeinflussung unterbleibt. 

(7)  ¹Im Wahlraum sowie in einem Abstand von 5 Metern zum Wahlraum oder von 2 Metern 

zum Eingang des Wahlraums ist jede Beeinflussung der Wähler*innen durch Wort, Ton, Schrift 

oder Bild verboten. 2Das gilt nicht für Bekanntmachungen der Wahlorgane. 3Das Anbringen 

von Wahlwerbung ist zuvor bei der für den Bereich oder das Gebäude zuständigen Stelle 

anzumelden. 4Die Universität soll Wahlwerbung ermöglichen. 5Das Anbringen von Wahl-

werbung kann vorab oder nachträglich mit Auflagen versehen oder untersagt werden, sofern 

die Gefahr besteht, dass 
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a) durch Art und Umfang der angemeldeten Werbung bestehende oder mögliche   

 Werbemaßnahmen anderer Hochschulgruppen in einer den Gleichheitsgrundsatz 

 verletzender Weise in nicht nur unerheblichem Umfang beeinträchtigt oder ausgeschlossen 

 werden, 

b) der Wissenschafts- und Vorlesungsbetrieb in nicht nur unerheblicher Weise oder 

 sicherheitsrechtliche Bestimmungen in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden. ¹Nach 

 Ablauf der für die Stimmabgabe festgesetzten Tageszeit dürfen nur noch die Wahl- 

 berechtigten abstimmen, die sich zu diesem Zeitraum im Wahlraum befinden.  

²Der Zutritt zum Wahlraum ist so lange zu sperren, bis die anwesenden Wähler*innen ihre 

Stimmen abgegeben haben. 

 

§ 15a Stimmabgabe bei digitaler Wahl 

(1) 1Die Wahlberechtigten erhalten gemäß § 8 ihre Wahlbenachrichtigung. ²Diese beinhaltet 

neben den Informationen zur Wahlberechtigung, dem Antrag auf Erklärung der Zugehörigkeit 

und dem Antrag auf Briefwahl die Informationen zum eingesetzten Authentifizierungs-

verfahren, zur Durchführung der Wahl und zur Nutzung des Wahlportals. 

3Das Wahlportal ermöglicht die Stimmabgabe mittels Aufrufes eines digitalen Stimmzettels.  

(2) 1Die Stimmabgabe in elektronischer Form hat frei, unbeeinflusst und geheim durch die*den 

Wählende*n zu erfolgen. 2Die Stimmabgabe erfolgt persönlich und unbeobachtet in digitaler 

Form, was durch die Wahlberechtigten sicherzustellen und digital zu bestätigen ist. 3Die 

Authentifizierung der Wahlberechtigten erfolgt für digitale Wahlen zu den studentischen 

Organen durch das Einloggen im Wege der Authentisierung mit den zwei persönlichen 

Komponenten Personalnummer (Beschäftigte) bzw. Matrikelnummer (Studierende) sowie 

dem persönlichen Passwort am Wahlportal, über das die*der Wählende pseudonymisiert per 

sicherem Link zur Überprüfung der Wahlberechtigung an das digitale Wählerverzeichnis 

weitergeleitet wird. 4Der elektronische Stimmzettel ist entsprechend den in der 

Wahlbenachrichtigung und im Wahlportal enthaltenen Anleitungen digital auszufüllen und 

abzusenden. 5Dabei ist durch das verwendete elektronische Wahlsystem sicherzustellen, dass 

das Stimmrecht nicht mehrfach ausgeübt werden kann. 6Die Speicherung der abgesandten 

Stimmen muss anonymisiert und so erfolgen, dass die Reihenfolge des Stimmeingangs nicht 

nachvollzogen werden kann. 7Die Wahlberechtigten haben bis zum Absenden der 

Stimmabgabe die Möglichkeit, ihre Eingabe anzusehen, zu korrigieren oder die Wahl 

abzubrechen. 8Ein Absenden der Stimme ist daher erst auf der Grundlage einer digitalen 

Bestätigung durch die*den Wähler*in zu ermöglichen. 9Die Übermittlung muss für die*den 

Wähler*in am Bildschirm erkennbar sein. 10Mit dem Hinweis auf die erfolgreiche Stimmabgabe 

gilt diese als vollzogen. 
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(3) 1Bei der Stimmabgabe darf es durch das verwendete digitale Wahlsystem zu keiner 

Speicherung der Stimme der Wählenden in dem von ihnen hierzu verwendeten Computer 

kommen. 2Es muss gewährleistet sein, dass unbemerkte Veränderungen der Stimmeingabe 

durch Dritte ausgeschlossen sind. 3Auf dem Bildschirm muss der Stimmzettel nach Absenden 

der Stimmabgabe unverzüglich ausgeblendet werden. 4Das verwendete digitale Wahlsystem 

darf die Möglichkeit für einen Papierausdruck oder eine vergleichbare Perpetuierung der 

abgegebenen Stimme nach der endgültigen Stimmabgabe nicht zulassen. 5Die Speicherung 

der Stimmabgabe in der digitalen Wahlurne muss nach einem nicht nachvollziehbaren 

Zufallsprinzip erfolgen. 6Die erfolgreiche Anmeldung im digitalen Wahlsystem nach 

Authentifizierung am Wahlportal und die IP-Adressen der Wahlberechtigten dürfen nicht 

dauerhaft protokolliert werden; externe Dienstleistende dürfen keine nicht-anonymisierten 

personenbezogenen Daten der Wahlberechtigten verarbeiten. 7Bei der Stimmabgabe darf es 

durch das digitale Wahlsystem zu keiner weitergehenden Verarbeitung kommen als 

derjenigen, die technisch für die Stimmabgabe erforderlich ist; es ist sicherzustellen, dass zu 

keiner Zeit eine Zuordnung des Inhalts der Wahlentscheidung zu Wählenden möglich ist. 

(4) Die Stimmabgabe in digitaler Form ist während der in der Wahlausschreibung festgelegten 

Dienstzeiten auch an wenigstens einem durch die Wahlleitung festgelegten Ort unter 

Verwendung eines durch die Universität bereitgestellten Computers möglich. 

 

§ 15b Beginn und Ende der digitalen Wahl 

1Beginn und Beendigung der digitalen Wahl sind nur zulässig, wenn die Systemeingaben zu 

Beginn und Beendigung vorab gemeinsam durch zwei berechtigte Personen autorisiert 

werden; die Autorisierung zu protokollieren. 2Berechtigte sind die Wahlleitung und die*der 

Vorsitzende des Wahlausschusses. 3Für den Fall der Verhinderung können die Wahlleitung 

eine*einen Beschäftigte*n und der Wahlausschuss ein stimmberechtigtes Mitglied aus seiner 

Mitte benennen. 4Die Wahlleitung und der Wahlausschuss können zur Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben externe Dienstleistende hinzuziehen unter der Voraussetzung, dass die Universität 

diese externen Dienstleistenden vorab vertraglich zur Geheimhaltung und Sicherstellung aller 

technischen Anforderungen verpflichtet hat. 

 

§ 15c Störungen der digitalen Wahl 

(1)  ¹Ist die digitale Stimmabgabe während des Wahlzeitraums aus von der Universität zu 

vertretenden technischen Gründen den Wahlberechtigten nicht möglich, kann die Wahlleitung 

im Einvernehmen mit dem Wahlausschuss den Wahlzeitraum verlängern. 2Die Verlängerung 

muss allgemein bekannt gegeben werden. 
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(2)  ¹Werden während der elektronischen Wahl Störungen bekannt, die ohne Gefahr eines 

vorzeitigen Bekanntwerdens oder Löschens der bereits abgegebenen Stimmen behoben 

werden können und ist eine mögliche Stimmenmanipulation ausgeschlossen, kann die 

Wahlleitung solche Störungen beheben oder beheben lassen und die Wahl fortsetzen; wenn 

die weitere ordnungsgemäße Durchführung der Wahl nicht gewährleistet ist, ist die Wahl ohne 

Auszählung der Stimmen abzubrechen. 2Wird die Wahl fortgesetzt, sind die Störung und deren 

Dauer im Protokoll zur Wahl zu vermerken. 3Im Falle des Abbruchs der Wahl entscheidet die 

Wahlleitung im Einvernehmen mit dem Wahlausschuss über das weitere Verfahren. 

 

§ 15d Briefwahl bei digitaler Wahl 

(1)  Wird die Wahl als digitale Wahl durchgeführt, ist die Stimmabgabe auch in der Form der 

Briefwahl zulässig. 

(2)  Es gelten die Bestimmungen des § 16. 

(3)  Mit dem Versand oder der Aushändigung der Briefwahlunterlagen sind die 

Wahlberechtigten von der elektronischen Stimmabgabe ausgeschlossen. 

 

§ 15e Technische Anforderungen 

(1) 1Digitale Wahlen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn das verwendete digitale 

Wahlsystem aktuellen technischen Standards, insbesondere den Sicherheitsanforderungen 

für Online-Wahlprodukte des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik sowie den 

Schutzbedarfsfestlegungen gemäß den IT-Sicherheitsrichtlinien der Universität entspricht. 

2Das digitale Wahlsystem muss die in den nachfolgenden Absätzen aufgeführten technischen 

Spezifikationen besitzen. 3Die Erfüllung der technischen Anforderungen ist durch geeignete 

Unterlagen nachzuweisen. 4Die Universität kann sich zur Durchführung der digitalen Wahl und 

zur Feststellung ausreichender Sicherheitsstandards externer Dienstleistender bedienen, 

welche vertraglich zur Einhaltung der Bestimmungen, insbesondere zu den technischen 

Anforderungen an das Wahlsystem, der Wahlordnung sowie zur Ermöglichung der Kontrolle 

der Sicherstellung des Datenschutzes durch die Universität zu verpflichten sind. 5Die Erfüllung 

der technischen Anforderungen ist auf Verlangen durch geeignete Unterlagen gegenüber der 

Universität bzw. der Wahlleitung und dem Wahlausschuss nachzuweisen. 

(2) 1Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses müssen digitale Wahlurne und digitales 

Wahlverzeichnis auf verschiedener Serverhardware geführt werden. 2Das endgültige 

Wahlverzeichnis mit personenbezogenen Daten wird auf einem universitären Server 

(einschließlich Server der GWDG) gespeichert. 

(3) 1Die Wahlserver müssen vor Angriffen aus dem Netz geschützt sein, insbesondere dürfen 

nur autorisierte Zugriffe zugelassen werden. 2Autorisierte Zugriffe sind insbesondere die 

Überprüfung der Stimmberechtigung, die Speicherung der Stimmabgabe zugelassener 
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Wählender, die Registrierung der Stimmabgabe und die Überprüfung auf mehrfacher 

Ausübung des Stimmrechtes (Wahldaten). 3Es ist durch geeignete technische Maßnahmen zu 

gewährleisten, dass im Falle des Ausfalles oder der Störung eines Servers oder eines 

Serverbereiches keine Stimmen unwiederbringlich verloren gehen können. 4Soweit sich die 

Universität zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen externer Server von Dritten 

bedient, gelten die Verpflichtungen der Universität bzw. Anforderungen gemäß § 15 b Satz 4 

und § 15 e Abs. 1 Sätze 4 und 5 entsprechend.  

(4) 1Das Übertragungsverfahren der Wahldaten ist so zu gestalten, dass sie vor Ausspäh- oder 

Entschlüsselungsversuchen geschützt sind. 2Die Übertragungswege zur Überprüfung der 

Stimmberechtigung der Wählenden sowie zur Registrierung der Stimmabgabe im digitalen 

Wahlverzeichnis und die Stimmabgabe in die digitale Wahlurne müssen so getrennt sein, dass 

zu keiner Zeit eine Zuordnung des Inhalts der Wahlentscheidung zu Wählenden möglich ist. 

(5) 1Die Datenübermittlung muss verschlüsselt erfolgen, um eine unbemerkte Veränderung 

der Wahldaten zu verhindern. 2Bei der Übertragung und Verarbeitung der Wahldaten ist zu 

gewährleisten, dass bei der Registrierung der Stimmabgabe im digitalen Wahlverzeichnis kein 

Zugriff auf den Inhalt der Stimmabgabe möglich ist. 

(6) 1Die Wählenden sind über geeignete Sicherungsmaßnahmen zu informieren, mit denen 

der für die Wahlhandlung genutzte Computer gegen Eingriffe Dritter nach dem aktuellen Stand 

der Technik geschützt wird; auf kostenfreie Bezugsquellen geeigneter Software ist 

hinzuweisen. 2Die Kenntnisnahme der Sicherheitshinweise ist vor der Stimmabgabe durch 

die*den Wähler*in verbindlich in digitaler Form zu bestätigen. 

 

§ 16 Briefwahl 

(1)  ¹Jede*r Wahlberechtigte kann von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen, wenn 

die Person das bei der Wahlleitung in der durch die Wahlbekanntmachung festgesetzten Frist 

persönlich oder schriftlich beantragt. ²Die Frist für die Beantragung (Ausschlussfrist) darf 

frühestens mit dem siebenten Tage vor Beginn des Wahlzeitraums enden. ³Die Frist für die 

persönliche Beantragung und Entgegennahme der Briefwahl (Ausschlussfrist) darf frühestens 

mit dem vierten Tage vor Beginn des Wahlzeitraums enden. 4Weist eine wahlberechtigte 

Person nach, dass sie ohne eigenes Verschulden die Antragsfrist versäumt hat, kann die 

persönliche Briefwahlbeantragung und Entgegennahme der Briefwahlunterlagen noch bis 

11:00 Uhr am letzten Wahltag (Ausschlussfrist) erfolgen. 5Abweichend von Sätzen 3 und 4 

endet die Frist für die schriftliche und die persönliche Beantragung der Briefwahl im Falle einer 

mit einer digitalen Wahl verbundenen Briefwahl zwei Wochen vor Beginn des Wahlzeitraums 

(Ausschlussfrist); Halbsatz 1 gilt nicht, sofern die*der Wahlberechtigte an der digitalen 

Stimmabgabe gehindert ist und die Wahlleitung dies zu vertreten hat. 6Die Wahlberechtigung ist 
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zu prüfen. 7Nachdem in das Wahlverzeichnis ein Briefwahlvermerk aufgenommen ist, sind die 

Briefwahlunterlagen auszuhändigen oder zuzusenden. 8Briefwahlunterlagen sind 

- die Stimmzettel, 

- der Wahlschein, 

- der jeweilige Stimmzettelumschlag, der das zu wählende Organ erkennen lässt, 

- der Rücksendeumschlag und 

- die Briefwahlerläuterung. 

9Einer*einem anderen als der*dem Wahlberechtigten persönlich dürfen die Brief- 

wahlunterlagen nur ausgehändigt oder zugesandt werden, wenn eine schriftliche Empfangs- 

vollmacht vorliegt. 

(2)  ¹Die*der Wähler*in gibt bei der Briefwahl ihre*seine Stimme in der Weise ab, dass diese*r 

für jede Wahl einen Stimmzettel persönlich und unbeobachtet kennzeichnet und in dem dafür 

vorgesehenen Stimmzettelumschlag verschließt; die Verantwortung hierfür obliegt der*dem 

Wählenden. ²Der mit einer entsprechenden Erklärung vervollständigte und unterschriebene 

Wahlschein ist zusammen mit den Stimmzettelumschlägen im Rücksendeumschlag 

(nachfolgend gemeinsam: Wahlbrief) persönlich bei der Wahlleitung abzugeben oder dieser 

zuzusenden. 

(3)  ¹Die Stimmabgabe ist rechtzeitig erfolgt, wenn der Wahlbrief bei der Wahlleitung bis zum 

Ablauf der für die Stimmabgabe festgesetzten Tageszeit eingegangen ist. ²Auf dem 

Wahlbriefumschlag ist der Tag des Eingangs, bei Eingang am letzten Wahltag auch die Uhrzeit 

zu vermerken. ³Verspätet eingehende Wahlbriefumschläge hat die Wahlleitung mit einem 

Vermerk über den Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu nehmen. 

(4)  ¹Die Wahlleitung hat dafür Sorge zu tragen, dass in Gegenwart von mindestens zwei 

Aufsichtführenden während des Wahlzeitraums oder unmittelbar im Anschluss daran die 

ordnungsgemäße Briefwahl geprüft und im Wahlverzeichnis vermerkt wird und dass die 

Stimmzettelumschläge ungeöffnet in eine allgemein verwendete Wahlurne gebracht werden. 

2Im Falle einer mit einer digitalen Wahl verbundenen Briefwahl finden die Prüfung der 

ordnungsgemäßen Briefwahl, der Vermerk im Wahlverzeichnis und die Auszählung der 

Briefwahl unmittelbar nach dem Ende des Wahlzeitraums statt. 

(5)  Die Stimmzettel sind nicht in die Wahlurne zu bringen und eine Stimme gilt als nicht 

abgegeben, wenn 

1. der Wahlbrief nicht rechtzeitig bei der Wahlleitung eingegangen ist, 

2. die*der Wähler*in nicht im Wahlverzeichnis als briefwahlberechtigt vermerkt ist, 

3. der Wahlbrief keinen gültigen und um die Erklärung nach Absatz 2 vervollständigten 

 Wahlschein enthält, 

4. der Wahlbrief mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht die gleiche Anzahl gültiger 

Wahlscheine enthält, 
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5. die*der Briefwähler*in gegen die Briefwahlregelung verstoßen hat und deswegen nicht 

 sichergestellt ist, dass ihr*sein Stimmzettelumschlag ungeöffnet in die Wahlurne gebracht 

 werden kann, insbesondere wenn der Stimmzettel in einem nichtamtlichen oder 

 unverschlossenen Stimmzettelumschlag oder offen im Wahlbrief liegt, 

6. der Wahlbrief oder der Stimmzettelumschlag neben dem Stimmzettel einen fühlbaren 

Gegenstand enthält. 

(6)  Die Universität hat die Briefwähler*innen von Portokosten des innerdeutschen 

Postverkehrs auf Antrag freizustellen, solange ein Mitglied des Universitätspräsidiums die 

Wahlleitung innehat; im Übrigen hat die Studierendenschaft die Briefwähler*innen auf Antrag 

von Portokosten des innerdeutschen Postverkehrs freizustellen. 

(7)  ¹Verlorene Briefwahlunterlagen werden nicht ersetzt. 2Versichert eine wahlberechtigte 

Person glaubhaft, dass ihr die Briefwahlunterlagen, ohne eigenes Verschulden, nicht 

zugegangen sind, können ihr noch bis 11:00 Uhr am letzten Wahltag, neue 

Briefwahlunterlagen ausgehändigt werden. 3Die Wahlleitung stellt die Ungültigkeit der nicht 

zugegangenen Brief- wahlunterlagen fest und ergänzt das Wahlverzeichnis um einen Vermerk. 

 

§ 17 Auszählung 

(1) ¹Der Wahlausschuss oder die Wahlkoordinator*innen haben nach Abschluss der 

Stimmabgabe unverzüglich, spätestens an dem auf den letzten Wahltag folgenden Werktag, 

die in ihrem Zuständigkeitsbereich abgegebenen Stimmen unter Hinzuziehung von 

Wahlhelfenden zu zählen; bei nicht unmittelbar folgender Auszählung gilt § 15 Abs. 5 

entsprechend. 2Die Auszählung ist universitätsöffentlich. 3Zunächst ist die Zahl der in den 

Urnen enthaltenen Stimmzettel mit der Zahl der Stimmabgaben zu vergleichen, die in einer 

Ausfertigung oder in einem Auszug des Wahlverzeichnisses vermerkt sind. 4Ist die Zahl der 

Stimmzettel höher als die der vermerkten Stimmabgaben, so hat der Wahlausschuss bei der 

Feststellung des Wahlergebnisses festzustellen, ob die Zahl der unzulässig abgegebenen 

Stimmzettel Einfluss auf die Sitzverteilung gehabt haben könnte. 

(2) ¹Die auf jeden Wahlvorschlag entfallenden gültigen Stimmen werden zusammengezählt. 

²Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel 

1. nicht als amtlich erkennbar ist, 

2. keinen Stimmabgabevermerk enthält, 

3. den Willen der*des Wählenden nicht zweifelsfrei ergibt, 

4. neben dem Stimmabgabevermerk weitere Anmerkungen oder Kennzeichnen, zum Beispiel 

 einen Vorbehalt oder einen Kommentar enthält, 

5. bei Mehrheitswahl Stimmenhäufung auf eine*n Bewerber*in oder mehr als die höchstens 

 zulässige Zahl an Stimmabgabevermerken enthält. 
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(3) ¹Bei digitalen Wahlen wird durch die technischen Voreinstellungen festgelegt, wann ein 

Stimmzettel ungültig ist. ²Ungültig ist ein Stimmzettel, wenn: 

1. mehr Stimmen als zulässig vergeben werden 

2. der Stimmzettel nicht gekennzeichnet ist 

3. das Auswahlfeld „ungültig wählen“ markiert wurde. 

3Im Übrigen gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend. 

(4) ¹Die Wahlkoordinator*innen entscheiden über Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben 

und haben der Wahlleitung anschließend mitzuteilen, ob und wie der Stimmzettel vorläufig 

gezählt worden ist. ²Der Wahlausschuss entscheidet bei als solchen gekennzeichneten 

Zweifelsfällen abschließend, ob und wie der Stimmzettel zu zählen ist, und bestätigt oder 

berichtigt entsprechend dieser Entscheidung das Zählergebnis. ³Diese Stimmzettel sind mit 

fortlaufender Nummer zu versehen und von den übrigen Stimmzetteln gesondert bei den 

Wahlunterlagen aufzubewahren. 

(5) Nach Abschluss der Auszählung sind die Niederschriften über die Wahlhandlung und die 

Auszählung sowie die Ausfertigungen oder Auszüge aus dem Wahlverzeichnis, die 

Wahlscheine und die Stimmzettel unverzüglich der Wahlleitung zur Weiterleitung an den 

Wahlausschuss zu übergeben. 

(6) 1Im Falle der digitalen Wahl mit Briefwahlmöglichkeit ist für die Administration der 

Wahlserver und insbesondere für die Auszählung und Archivierung der digitalen Wahl die 

Autorisierung durch mindestens zwei Berechtigte der Wahlleitung oder des Wahlausschusses 

notwendig. ²Die Wahlleitung veranlasst unverzüglich nach Beendigung der digitalen Wahl 

universitätsöffentlich die computerbasierte Auszählung der digital abgegebenen Stimmen und 

stellt das Stimmergebnis durch einen Ausdruck fest, der von zwei anwesenden Mitgliedern 

des Wahlausschusses abgezeichnet wird. 3Die Veranlassung der Wahlleitung zur 

unverzüglichen Auszählung kann bereits im Vorfeld, im Rahmen der Autorisierung zum Beginn 

und zur Beendigung nach § 15b Satz 1, erfolgen, so dass auch ein automatischer 

Auszählungsbeginn nach Beendigung möglich ist. 4Alle Datensätze der digitalen Wahl sind in 

geeigneter Weise zu speichern. 5Die Wahlunterlagen sind so lange sicher aufzubewahren, bis 

die jeweilige Wahl rechtswirksam abgeschlossen und das jeweils aus der Wahl 

hervorgegangene nächste Organ ordnungsgemäß zusammengetreten ist. 6Die Wahlleitung 

kann sich bei der Auszählung und der Archivierung externer Dienstleister bedienen. 7Die 

Universität hat dabei über vertragliche Regelungen mit den externen Dienstleistern die 

Geheimhaltung durch dessen Mitarbeiter*innen sicherzustellen. 

(7) Bei digitalen Wahlen sind technische Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die den 

Auszählungsprozess für jede*n Wähler*in jederzeit reproduzierbar machen. 
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§ 18 Feststellung des Wahlergebnisses 

(1) ¹Der Wahlausschuss stellt auf Grund der Zählergebnisse, die er überprüfen kann, als 

Wahlergebnis gesondert für jeden Wahlbereich fest: 

1. die Zahl der Wahlberechtigten, 

2. die Zahl der Wähler*innen, 

3. die Zahl der ungültigen Stimmzettel, 

4. die Zahl der gültigen Stimmen, 

5. die Zahl der Stimmen, die auf die einzelnen Wahlvorschläge insgesamt und auf die 

einzelnen Bewerber*innen entfallen sind, 

6. die gewählten Vertreter*innen und Ersatzleute, das Zustandekommen oder 

Nichtzustandekommen der Wahl einschließlich einer gegebenenfalls erforderlichen 

Nachwahl.  

(2) ¹Die Sitzzuteilung und Vertretungsregelung der zu wählenden Organe ergeben sich aus  

§ 7 OrgS; nachfolgende Regelungen gelten nur, sofern dort nichts anderes bestimmt ist. ²Die 

danach einem Listenwahlvorschlag zustehenden Sitze erhalten die Bewerber*innen dieses 

Wahlvorschlags, die die höchste Stimmenzahl erreicht haben, nach der Reihenfolge ihrer 

Stimmenzahl. 3Bewerber*innen eines Listenwahlvorschlags, die keinen Sitz erhalten, sind 

nach der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl Ersatzleute und rücken für die gewählten 

Bewerber*innen nach, wenn diese vorzeitig aus dem betreffenden Organ ausscheiden. 4Bei 

gleicher Stimmenzahl und wenn auf mehrere Bewerber*innen keine Stimme entfallen ist, 

entscheidet die Reihenfolge der Bewerber*innen innerhalb eines Listenwahlvorschlags. 

5Wenn eine Liste ausgeschöpft ist, rückt die erste Ersatzperson des Wahlvorschlags nach, auf 

den nach Satz 1 ein weiterer Sitz entfallen würde. 6Stimmen, die auf Personen entfallen sind, 

deren Mitgliedschaft für einen Wahlbereich nach Feststellung des vorläufigen 

Wahlverzeichnisses endet oder ruht und die hierdurch das Wahlrecht verloren haben, zählen 

nur zugunsten der Liste. 

(3) ¹Bei Mehrheitswahl werden die Gesamtzahl der Sitze des Gremiums auf die 

Bewerber*innen aller Wahlbereiche oder Wahlteilbereiche nach der Reihenfolge der auf sie 

entfallenen Stimmen mit der höchsten Stimmenzahl beginnend verteilt. ²In gleicher Weise 

werden die Ersatzleute bestimmt. ³Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) Wenn in den Fällen der Absätze 2 bis 3 gleiche Höchstzahlen oder Stimmenzahlen 

vorliegen, entscheidet, wenn nichts anderes bestimmt ist, das Los, das die*der Vorsitzende 

des Wahlausschusses zieht; hierfür kann er*sie ein Mitglied des Wahlausschusses oder die 

Wahlleitung mit der Ziehung des Loses beauftragen. 
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(5) In die Feststellung des Wahlergebnisses sind auch die Personen aufzunehmen, die als 

Gewählte gelten, weil zum Zeitpunkt der Wahl einem Wahlbereich nicht mehr Wahlberechtigte 

angehören, als Vertreter*innen zu entsenden sind; in diesem Fall ist die Einreichung eines 

Wahlvorschlags entbehrlich. 

(6) ¹Die Wahlen sind für das gesamte Organ zustande gekommen, wenn mehr als die Hälfte 

der stimmberechtigten Mitglieder gewählt worden ist. ²Soweit eine Wahl nicht zustande 

gekommen ist, haben die bisherigen Mitglieder ihre Geschäfte bis zum Beginn der Amtszeit 

der neu zu wählenden Mitglieder fortzuführen. 

(7) ¹Der Wahlausschuss hat das Wahlergebnis der Wahl zu den Organen festzustellen, im 

Falle der digitalen Wahl als Gesamtergebnis der digitalen Wahl und der Briefwahl. ²Die 

Wahlleitung macht das Wahlergebnis unverzüglich öffentlich bekannt; dabei ist auf die 

Möglichkeit hinzuweisen, nach § 22 Abs. 1 Einspruch einzulegen, unter Angabe der 

Einspruchsfrist und der Stelle, bei der Einspruch einzulegen ist. ³Die gewählten Mitglieder und 

die Ersatzleute im Falle ihres Nachrückens sind von der Wahlleitung zu benachrichtigen. 

 

§ 19 Nach-, Ergänzungs- und Neuwahl 

(1)  ¹Eine Nachwahl findet statt, wenn 

1. in einzelnen Wahlbereichen eine Wahl nicht durchgeführt worden ist, weil die Zahl der 

 Wahlberechtigten zunächst die Zahl der zu besetzenden Sitze nicht überstieg, wenn jedoch 

 bis zur Hälfte der Amtszeit die Zahl der Wahlberechtigten über die Gesamtsitzzahl des 

 Gremiums gestiegen ist und die Durchführung der Nachwahl von einer wahlberechtigten 

 Person beantragt wird; 

2. in einzelnen Wahlbereichen die Wahl nicht durchgeführt worden ist, weil das Wahlverfahren 

 auf Grund eines Beschlusses des Wahlausschusses wegen eines Verstoßes gegen 

 Wahlrechtsvorschriften unterbrochen ist; 

3. Verstöße gegen Wahlrechtsvorschriften sich auf das Wahlergebnis ausgewirkt haben oder 

 ausgewirkt haben können; 

4. nach der Feststellung des Wahlergebnisses die Wahl nicht zustande gekommen ist oder 

 wenn aus anderen Gründen nicht alle Sitze eines Organs besetzt werden können, es sei 

 denn, dass bereits eine Nachwahl oder eine Wiederholung der Wahlausschreibung erfolgt 

 ist und eine weitere Nachwahl kein anderes Ergebnis verspricht. 

²Wenn eine Nachwahl notwendig ist, stellt dies der Wahlausschuss fest; zugleich bestimmt er, 

auf welche Wahlbereiche, Wahlteilbereiche oder Personen innerhalb einer Liste sich die 

Nachwahl erstreckt. ³Der Wahlausschuss kann die Wahlprüfung auf den in einem 

Wahleinspruch substantiiert dargelegten Sachverhalt sowie das in dem Wahleinspruch 

genannte Organ beschränken. 4Dieser Beschluss ist in der erneuten Wahlausschreibung 
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öffentlich bekannt zu machen. 5Die Nachwahl kann vor Abschluss der verbundenen Wahl 

vorbereitet werden. 

(2)  ¹Eine Ergänzungswahl findet statt, wenn während der Amtszeit eines Organs eines seiner 

Mitglieder ausscheidet und keine Ersatzleute mehr nachrücken können. ²Eine entsprechende 

Feststellung hat das betreffende Organ zu treffen. ³Auf eine Ergänzungswahl kann verzichtet 

werden, wenn die Zahl der Mitglieder des Organs mehr als die Hälfte der vorgeschriebenen 

Zahl beträgt oder wenn nur noch eine Sitzung des Organs in der laufenden Wahlperiode zu 

erwarten ist. 4Der Verzicht auf die Ergänzungswahl muss von den betroffenen Mitgliedern des 

Organs beschlossen werden. 

(3)  ¹Für Nach- und Ergänzungswahlen gelten die für die verbundenen Wahlen von Organen 

getroffenen Regelungen. ²Der Wahlausschuss kann im Einzelfall durch Beschluss, der 

öffentlich bekannt zu machen ist, davon abweichende Bestimmungen über Fristen und andere 

Bestimmungen zur Wahldurchführung sowie über Bekanntmachungen treffen, soweit 

gewährleistet ist, dass die Betroffenen ausreichend Gelegenheit erhalten, von der 

Wahlausschreibung und Wahlbekanntmachung Kenntnis zu nehmen sowie Einsprüche und 

Wahlvorschläge einzureichen. 3Die Abstimmung kann auch in einer Wahlversammlung oder 

als Briefwahl erfolgen, sofern sich die Nachwahl nicht nur auf einen Teilbereich erstreckt. 4Die 

Nach- und die Ergänzungswahlen erstrecken sich nur auf die nichtbesetzten Sitze in diesem 

Organ. 5Der Wahlausschuss soll festlegen, dass keine neuen Wahlvorschläge eingereicht 

werden können, insbesondere falls eine Nachwahl ausschließlich in Wahlteilbereichen oder 

zur Wahl zwischen einzelnen Personen einer Liste durchzuführen ist; in diesem Fall kann die 

Wahlleitung die Wahlausschreibung mit der Wahlbekanntmachung verbinden und die 

gemessen am Umfang der Nachwahl erforderlichen Stimmzettel festlegen. 

(4)  ¹Eine Neuwahl findet statt, wenn ein Organ aufgelöst ist; im Übrigen ist Absatz 3 

entsprechend anzuwenden. 2Sie soll innerhalb von acht Wochen und muss innerhalb der 

Vorlesungszeit stattfinden. 3Der Wahlausschuss kann die für die verbundene Wahl 

festgesetzten Fristen zu diesem Zwecke ändern. 4Ein Verzicht auf die Neuwahl ist nicht 

möglich. 5Findet die Neuwahl später als 6 Monate nach Beginn der regelmäßigen Amtszeit der 

Mitglieder des aufgelösten Organs statt, so entfällt die Wahl für dieses Organ bei der nächsten 

verbundenen Wahl; in diesem Fall ist in der Wahlausschreibung und der Wahlbekannt-

machung zur Neuwahl darauf hinzuweisen, dass abweichend von der regelmäßigen Amtszeit 

die Mitglieder im neu gewählten Organ bis zur übernächsten verbundenen Wahl amtieren 

werden. 6Andernfalls amtieren die Mitglieder des neu gewählten Organs regulär bis zur 

nächsten verbundenen Wahl. 
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(5)  1Ein Fachschaftsparlament kann bei Einrichtung einer neuen Fachgruppe die Erstwahl 

einer*eines Fachgruppensprecherin*Fachgruppensprechers auch außerhalb der verbundenen 

Wahlen vorsehen, sofern die neu geschaffene Fachgruppe Studienfächer vertritt, die bis dahin 

nicht durch eine Fachgruppe vertreten wurden. 2Absatz 4 gilt sinngemäß entsprechend. 

3Abweichend von Satz 1 kann das Fachschaftsparlament bei Neueinrichtung einer 

Fachgruppe selbst mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder eine*n Fachgruppensprecher*in 

wählen; in diesem Fall finden Sätze 1 und 2 keine Anwendung. 

 

§ 20 Niederschriften 

(1)  Niederschriften sind zu fertigen über Sitzungen des Wahlausschusses und über den Gang 

der Wahlhandlung. 

(2)  ¹Die Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschusses (Ergebnisprotokoll) muss Ort 

und Zeit der Sitzung, die Namen der Sitzungsteilnehmer*innen, die Tagesordnung, den 

wesentlichen Verlauf der Sitzung und alle Beschlüsse enthalten. ²Die Niederschriften sind von 

der*dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. ³Ist eine*ein Vorsitzende*r nicht anwesend, so 

unterzeichnet an ihrer*seiner Stelle die Stellvertretung. 

(3)  ¹Die Niederschrift über die Durchführung der Wahl muss Ort und Zeit der Wahlhandlung, 

die Namen der Aufsichtführenden mit der Zeit ihrer Anwesenheit sowie eine kurze Schilderung 

des Hergangs im Falle besonderer Vorkommnisse enthalten. 2Die Niederschrift ist von 

der*dem Wahlkoordinator*in zu unterzeichnen. 3Ist die*der Wahlkoordinator*in nicht 

anwesend, so unterzeichnen an ihrer oder seiner Stelle die Stellvertretung oder zwei 

Aufsichtsführende. 

(4)  Die Stimmzettel, Wahlscheine und sonstigen Wahlunterlagen sind nach Feststellung des 

Wahlergebnisses zu bündeln und der Niederschrift über die Durchführung der Wahlhandlung 

und Auszählung beizufügen. 

(5)  ¹Die Niederschriften nebst Anlagen hat die Wahlleitung aufzubewahren. ²Die Wahlunter-

lagen dürfen erst nach Ablauf der Anfechtungsfrist vernichtet werden. 

 

§ 21 Fristen und öffentliche Bekanntmachungen 

(1)  ¹Fristen laufen nicht ab an Tagen, die für alle von der Wahl betroffenen Hochschulbereiche 

vorlesungsfrei sind. ²Ausschlussfristen enden um 15:00 Uhr, an Freitagen um 12:00 Uhr, 

soweit nicht in oder auf Grundlage dieser Wahlordnung eine abweichende Ausschlussfrist 

festgelegt ist. 

(2)  ¹Der Wahlausschuss beschließt die Form der öffentlichen Bekanntmachungen der 

Wahlleitung. ²Der Beschluss kann auf Bestimmungen des Satzungsrechts der Universität 

Bezug nehmen und ist öffentlich bekannt zu machen. 
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(3)  ¹Falls die öffentlichen Bekanntmachungen der Wahlleitung durch Aushang erfolgen sollen, 

sind die Aushangstellen genau zu bezeichnen. ²Für die Universität ist mindestens eine zentrale 

Aushangstelle vorzusehen. ³Bekanntmachungen, die lediglich Teilbereiche der Universität 

betreffen, müssen nur an der zentralen Aushangstelle sowie in den betroffenen Universitäts-

bereichen ausgehängt werden. 4Neben der zentralen Aushangstelle können zur besseren 

Information weitere Aushangstellen bestimmt werden. 

(4)  ¹Bei Aushang gilt die öffentliche Bekanntmachung mit Ablauf des Tages als bewirkt, an 

dem der Aushang an der zentralen Aushangstelle erfolgt ist. ²Beginnend mit diesem Zeitpunkt 

dauert ein vorgeschriebener Aushang eine Woche. ³Wenn in der Bekanntmachung 

Einspruchs-, Vorschlags- oder andere Fristen enthalten sind, darf der Aushang nicht vor Ablauf 

dieser Fristen beendet werden. 4Kurze Unterbrechungen des Aushangs, die nicht durch 

Wahlorgane veranlasst werden, sind bei der Berechnung des Aushangzeitraums nicht zu 

berücksichtigen. 

(5)  ¹Auf jeder an einer zentralen Aushangstelle ausgehängten Ausfertigung der 

Bekanntmachung soll die Aushangstelle sowie der Beginn und das Ende des Aushang-

zeitraums vermerkt werden. ²Diese Ausfertigung der Bekanntmachung ist mit den anderen 

Wahlunterlagen aufzubewahren. 

(6)  Soweit ein Bekanntmachungstext außerhalb der zentralen Aushangstelle ausgehängt wird, 

ist es ohne Einfluss auf die Wirksamkeit der öffentlichen Bekanntmachung, wenn dieser 

Aushang fehlerhaft ist oder unterlassen wird. 

 

§ 22 Wahlprüfung 

(1)  ¹Die Wahl kann durch Einspruch, der die Gründe angeben muss, binnen einer Woche nach 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses angefochten werden (Ausschlussfrist). ²Der Einspruch 

muss schriftlich, in Textform oder zur Niederschrift gegenüber der Wahlleitung eingelegt 

werden. ³Der Einspruch kann nicht mit der Unrichtigkeit des Wahlverzeichnisses begründet 

werden. 4Im Falle einer digitalen Wahl können Wahlberechtigte einen Wahleinspruch nicht mit 

ihren Systemeinstellungen (z. B. „hochsicher“), ihren defekten, veralteten oder seltenen 

Computern oder Systemen, die einen Zugriff auf das digitale Wahlsystem verhindern oder nicht 

ermöglichen, oder ihrer Internetverbindung, z. B. Netzstärke oder Unterbrechungen, 

begründen. 5Der Wahleinspruch ist begründet, wenn Wahlrechtsbestimmungen verletzt 

worden sind, die Verletzung unverzüglich gegenüber einer aufsichtführenden Person im 

Wahllokal oder gegenüber der Wahlleitung angezeigt worden ist und diese Verletzungen zu 

einer fehlerhaften Feststellung der Gewählten und der jeweils ersten Ersatzperson geführt 

haben oder geführt haben können; die Anfechtung der einer Wahl zugrundeliegenden 

Wahlvorschriften ist nur zulässig, wenn sie zu einer fehlerhaften Feststellung der Gewählten 

und der jeweils ersten Ersatzperson geführt haben oder geführt haben können. 6Der 
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Wahleinspruch der oder der Wahlleitung ist unmittelbar an den Wahlausschuss zu richten. 

7Der Wahleinspruch oder die Anfechtung der einer Wahl zugrundeliegenden Wahlvorschriften 

durch andere Personen muss damit begründet werden, dass die Wahl Organe betrifft, zu deren 

Wahl die Person wahlberechtigt ist. 8Ein Wahleinspruch nach Satz 7 ist bei der Wahlleitung 

einzureichen und mit deren Stellungnahme unverzüglich dem Wahlausschuss zur 

Entscheidung vorzulegen. 

(2)  Der Wahlausschuss kann von Amts wegen jederzeit eine Wahlprüfung einleiten. 

(3)  ¹Erwägt der Wahlausschuss, einem Wahleinspruch stattzugeben oder ist er von Amts 

wegen in die Wahlprüfung eingetreten, hat er diejenigen anzuhören und am Verfahren zu 

beteiligen, die möglicherweise als Gewählte oder Ersatzleute von einer Entscheidung betroffen 

sein können; im Falle der Listenwahl tritt an die Stelle der Betroffenen die*der 

Listenverantwortliche. ²Führt der Wahleinspruch zu einer Änderung des Wahlergebnisses, 

stellt der Wahlausschuss das Wahlergebnis entsprechend der berichtigten Auszählung neu 

fest. ³Kann ein richtiges Wahlergebnis nicht mit Sicherheit ermittelt werden, ist entsprechend 

§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zu verfahren. 4Der Wahlausschuss kann beschließen, von einer 

Nachwahl abzusehen, sofern 

a) eine Verletzung von Wahlrechtsbestimmungen in einem minder schweren Fall vorliegt, 

b) sich diese Verletzung nur auf die Sitzverteilung zwischen Personen innerhalb einer Liste 

 ausgewirkt haben kann, 

c) alle betroffenen Personen in Textform zustimmen und 

d) die Verletzung von Wahlrechtsbestimmungen nicht von Kandidierenden oder 

sonstigen Personen der betroffenen Liste zu vertreten ist. 

(4)  Die Entscheidung ist von der Wahlleitung der wahlberechtigten Person, die den Einspruch 

erhoben hat, sowie allen, die als Gewählte oder Ersatzleute von der Entscheidung betroffen 

sind, bekanntzugeben; im Falle der Listenwahl tritt an die Stelle der Betroffenen die* der 

Listenverantwortliche. 

 

§ 23 Besondere Bestimmungen 

(1) ¹Wenn im Falle einer „erheblichen Beeinträchtigung des Universitätsbetriebs“ weitere 

Maßnahmen zur Verhinderung der Ursache der Beeinträchtigung dies erfordern und eine 

Beschlussfassung des Studierendenparlaments zur Wahlordnung nicht rechtzeitig möglich ist, 

kann die Wahlleitung im Einvernehmen mit dem Wahlausschuss abweichende Bestimmungen 

für die Durchführung der Wahlen treffen, insbesondere zu öffentlichen Bekanntmachungen, 

zur Einreichung von Wahlvorschlägen, zum Wahlverfahren (Präsenz-, Digital- und/oder 

Briefwahl), zu Formvorschriften sowie zu Fristen und anderen Zeitbestimmungen festlegen. 

2Abweichende Bestimmungen nach Satz 1 sind unverzüglich hochschulöffentlich bekannt zu 

machen. 
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(2) ¹Zur Festlegung der Zuständigkeiten bei der Durchführung der Wahl, kann der AStA einen 

Vertrag mit der Universität mit einer Vertragsdauer von längstens zwei Jahren schließen, 

welche durch das Studierendenparlament mit absoluter Mehrheit zu bestätigen ist. 2Sieht 

dieser Vertrag vor, dass die Wahlen als digitale Wahlen durchgeführt werden, ist dieser Vertrag 

nur wirksam, sofern die Universität alle verbundenen Kosten übernimmt oder das 

Studierendenparlament dieser Vereinbarung mit einer Mehrheit von Zweidritteln zustimmt. 

3Bedingt der Vertrag Änderungen dieser oder einer anderen Ordnung der Studierendenschaft, 

gilt der Vertrag nur, sofern das zuständige Organ diese Änderung mit der erforderlichen 

Mehrheit beschließt. 4Zur Umsetzung des Vertrags können weitere Verträge, unter anderem 

zur Datenverarbeitung, abgeschlossen werden, für die das Zustimmungserfordernis nach Satz 

1 nicht gilt. 5Dies entbindet nicht von der Pflicht zur Beratung mit der*dem 

Datenschutzbeauftragten der Studierendenschaft. 

 

§ 24 Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen 

(1) ¹Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen I 

der Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Zugleich tritt die Wahlordnung der 

Studierendenschaft der Georg-August-Universität Göttingen (WO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 02.11.2020 (Amtliche Mitteilungen 64/2020 S. 1336), zuletzt geändert 

durch Beschluss des Studierendenparlaments vom 27.07.2022 (Amtliche Mitteilungen I 

39/2022 S. 824), außer Kraft. 

(2) ¹Die Wahlen im Wintersemester 2022/2023, Sommersemester 2023, Wintersemester 

2023/2024 und Sommersemester 2024 werden als digitale Wahlen mit Briefwahlmöglichkeit 

durchgeführt; abweichend hiervon können die Wahlleitung und der Wahlausschuss im Falle 

einer Nach-, Ergänzungs- oder Neuwahl oder falls digitale Wahlen nach den Bestimmungen 

dieser Ordnung nicht durch durchführbar sind, im Einvernehmen beschließen, dass eine 

Urnenwahl mit Briefwahlmöglichkeit durchgeführt wird. 2Die Studierendenschaft beauftragt für 

diese Wahlen die Universität vollumfänglich mit der Wahlleitung. 3Die Wahlleitung obliegt dem 

Mitglied des Präsidiums für Finanzen und Personal (im Folgenden: Präsidiumsmitglied für 

Finanzen und Personal); die Bestimmungen der Wahlordnung für die Wahlen zu den 

Kollegialorganen an der Georg-August-Universität Göttingen zur vollumfänglichen Delegation 

der Wahlleitung auf universitäre Einrichtungen (einschließlich Zentralverwaltung) gelten 

entsprechend und danach bereits zuvor erfolgte Delegationen gelten als nach dieser Ordnung 

vorgenommen. 4Sätze 1 bis 3 gelten nur, sofern und solange das Präsidiumsmitglied für 

Finanzen und Personal die Wahlleitung wahrnimmt. 

(3) Die Bestimmungen dieser Ordnung zu digitalen Wahlen, insbesondere §§ 1 Abs. 3 Satz 2 

und 15a bis 15e, treten mit Ablauf des Sommersemesters 2024 außer Kraft. 

___________________________________________________________________ 
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Studierendenschaft: 

Das Studierendenparlament der Georg-August-Universität Göttingen hat am 29.09.2022 die 

Neufassung der Urabstimmungsordnung der Studierendenschaft der Georg-August-

universität Göttingen (UrabO) beschlossen (§ 20 Abs. 2 Satz 1 NHG; §§ 4 Abs. 7, 14 Abs. 1 

Buchstabe d), § 69 Buchstabe d) OrgS). 

 

Urabstimmungsordnung der Studierendenschaft der  

Georg-August-Universität Göttingen (UrabO) 

 

Abschnitt I 

Die Urabstimmung 

 

§ 1 Grundsätze 

(1) Diese Ordnung regelt die Durchführung von Urabstimmungen der Studierendenschaft im 

Rahmen der Bestimmungen der Organisationssatzung der Studierendenschaft der Georg- 

August-Universität Göttingen (OrgS). 

(2) Im Übrigen gelten für die Urabstimmung die Bestimmungen der Wahlordnung der 

Studierendenschaft (WO-Stud) entsprechend. 

(3) 1Es besteht die Möglichkeit der digitalen Durchführung der Urabstimmungen, sofern der 

Wahlausschuss dies beschließt und die WO-Stud dies vorsieht. 2Die Bestimmungen der WO-

Stud zur Durchführung digitaler Wahlen sind entsprechend anzuwenden, sofern sie auf eine 

Urabstimmung übertragbar sind und nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist. 

(4) Urabstimmungen sollen frühestens vier Wochen nach der Durchführung der letzten 

Urabstimmung stattfinden. 

 

§ 2 Wahlausschuss 

(1) Der studentische Wahlausschuss nach § 2 Abs. 2 WO-Stud, im Folgenden als 

Wahlausschuss bezeichnet, überwacht die Ordnungsmäßigkeit der Urabstimmung und ist für 

die Urabstimmung in Zusammenarbeit mit der Urabstimmungsleitung verantwortlich. 

(2) Der Wahlausschuss entscheidet Zweifelsfragen bei der Urabstimmungshandlung und 

Stimmenauszählung, stellt das Ergebnis der Urabstimmung fest und entscheidet über 

Einsprüche. 

(3) Der Wahlausschuss entscheidet über Widersprüche gegen Verwaltungsakte der 

Urabstimmungsorgane. 
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§ 3 Urabstimmungsleitung 

(1) 1Die Urabstimmungsleitung obliegt der Präsidentin oder dem Präsidenten des 

Studierendenparlaments. 2Sie oder er ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und 

Durchführung der Urabstimmung verantwortlich. 

(2) Die Urabstimmungsleitung legt den Zeitplan für die Vorbereitung von Urabstimmungen 

mit den Auslegungs-, Einspruchs- und Einreichungsfristen im Benehmen mit dem 

Wahlausschuss fest, soweit dieser nicht zuständig ist. 

(3) Die Urabstimmungsleitung zieht nach § 4 Abs. 6 OrgS zur Durchführung ihrer Aufgaben 

in der Regel den AStA heran. 

(4) Die Urabstimmungsleitung kann für die Koordinierung der Aufgaben in den 

Urabstimmungslokalen Beauftragte aus der Studierendenschaft bestellen. 

(5) Die Urabstimmungsleitung und die örtlichen Beauftragten können für die Beaufsichtigung 

der Urabstimmungshandlung sowie für die Auszählung Urabstimmungshelferinnen und 

Urabstimmungshelfer aus der Studierendenschaft bestellen. 

 

§ 4 Wählerverzeichnis 

(1) Abstimmen dürfen nur die Mitglieder der Studierendenschaft, die in das endgültige 

Wählerverzeichnis eingetragen sind. 

(2) Eine Benachrichtigung der Abstimmungsberechtigten über die Eintragung in das 

Wählerverzeichnis braucht nicht zu erfolgen. 

 

§ 5 Wahlparallele und wahlunabhängige Urabstimmungen 

(1) Urabstimmungen sind nach dem Zeitpunkt ihrer Durchführung zu unterscheiden. 

(2) Urabstimmungen, die parallel zu Wahlen zum Studierendenparlament stattfinden, werden 

als wahlparallele Urabstimmungen bezeichnet. Sonstige Urabstimmungen werden als 

wahlunabhängige Urabstimmungen bezeichnet. 

 

§ 6 Bekanntmachung 

(1) 1Der Wahlausschuss beschließt die Form der hochschulöffentlichen Bekanntmachungen 

der Urabstimmungsleitung, sofern nachfolgende Bestimmungen die Form der 

Bekanntmachung nicht festlegen. 2Der Beschluss ist hochschulöffentlich bekannt zu machen. 

(2) 1Die hochschulöffentlichen Bekanntmachungen haben mindestens durch geeignete 

Aushänge im zentralen Hörsaalgebäude (ZHG), der Zentralmensa, im Mathematischen Institut, 

in der Fakultät für Forstwissenschaft und Waldökologie und der Nordmensa sowie auf der 

Website des AStA zu erfolgen, sofern nachfolgende Bestimmungen die Aushangorte nicht 

festlegen. 2Sollte einer der Aushangorte gemäß Satz 1 vorübergehend ausfallen, kann der 

Wahlausschuss einen Ersatzort beschließen, der hochschulöffentlich bekannt zu machen ist. 
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(3) 1Bei Aushängen gilt die Bekanntmachung mit dem Tag als bewirkt, an dem der Aushang 

an den vorgesehenen Aushangstellen erfolgt ist. 2Beginnend mit diesem Zeitpunkt soll ein 

vorgeschriebener Aushang mindestens eine Woche dauern, sofern nachfolgende 

Bestimmungen die Aushangdauer nicht festlegen. 3Sind in der Bekanntmachung 

Einspruchsfristen oder andere Fristen enthalten, darf der Aushang nicht vor Ablauf der Fristen 

beendet werden. 4Kurze Unterbrechungen des Aushangs, die nicht durch die 

Urabstimmungsorgane veranlasst werden, sind bei der Berechnung des Aushangzeitraums 

nicht zu berücksichtigen. 

 

§ 7 Urabstimmungsbekanntmachung 

(1) 1Die Urabstimmungsleitung hat die Urabstimmung durch eine Urabstimmungs-

bekanntmachung hochschulöffentlich bekannt zu machen. 2Die Urabstimmungs-

bekanntmachung muss angeben: 

a) die Aufforderung zur Stimmabgabe mit dem Hinweis auf den 

Urabstimmungszeitraum, die Urabstimmungslokale oder Website und die Tageszeiten für 

die Stimmabgabe, sowie die Art der Abstimmung 

b) alle zur Urabstimmung gestellten Anträge im Wortlaut, 

c) einen Hinweis darauf, dass jeder Antrag mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten ist, 

d) die Regelungen für die Stimmabgabe und die Briefwahl mit Angabe der Frist für die 

Briefwahlanträge. 

3Bekanntmachungen wahlunabhängiger Urabstimmungen müssen außerdem angeben: 

a) die Aufforderung zur Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis mit dem Hinweis auf 

die Möglichkeit, Einspruch einzulegen, auf die Einspruchsfrist sowie auf Ort und Zeit für 

die Abgabe von Einsprüchen, 

b) die Aufforderung zur Abgabe einer Zugehörigkeitserklärung innerhalb der 

Einspruchsfrist. 

4Bekanntmachungen wahlparalleler Urabstimmungen müssen außerdem angeben: 

a) den Hinweis, dass das Wählerverzeichnis für die Urabstimmung dem 

Wählerverzeichnis für die Wahl zum Studierendenparlament entspricht, 

b) den Hinweis, dass die Urabstimmung parallel mit der Wahl zum 

Studierendenparlament und ggf. weiteren Wahlen im Wahllokal durchgeführt wird. 

(2) Die Urabstimmungsbekanntmachung muss mindestens drei Wochen vor Beginn des 

Urabstimmungszeitraums beginnen und sich mindestens bis inklusive dem letzten Tag des 

Urabstimmungszeitraums erstrecken. 
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§ 8 Zusammenfassung von Urabstimmungsanträgen 

(1) Stehen mehrere sich einander nicht berührende Anträge zur Urabstimmung an, so sollen 

diese im gleichen Zeitraum zur Urabstimmung (zusammengefasste Urabstimmungen) gestellt 

werden. 

(2) 1Sich einander berührende Anträge dürfen nicht in einer Urabstimmung zusammengefasst 

werden. 2In diesem Fall entscheidet der Wahlausschuss über das weitere Vorgehen. 3Dabei 

sind die Anträge grundsätzlich in der Reihenfolge des Eingangs nach § 9 Abs. 2 bzw. der 

Anmeldung als Tagesordnungspunkt für eine Sitzung des Studierendenparlaments zur 

Abstimmung zu stellen. 

 

§ 9 Antrag auf Urabstimmung 

(1) 1Ein Antrag auf Urabstimmung nach § 4 Abs. 1 Lit. A, Abs. 3 OrgS muss innerhalb von 

sechs Wochen von der erforderlichen Anzahl Mitglieder der Studierendenschaft schriftlich 

unterzeichnet werden. 2Als Bezugsgröße gilt die Anzahl der Wahlberechtigten nach dem 

zuletzt erstellten Wählerverzeichnis, Stichtag ist der Beginn der Unterzeichnungsfrist. 3Der 

Antrag enthält die Frage über den Abstimmungsgegenstand, die so zu formulieren ist, dass 

die Antragstellerinnen und Antragsteller ihr Anliegen als erfüllt ansehen, wenn das 

Studierendenparlament durch entsprechenden Beschluss nach Absatz 6 die Frage über den 

Urabstimmungsgegenstand im Antrag positiv beantwortet. 

(2) 1Der Antrag ist bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Studierendenparlaments 

schriftlich zu stellen. 2Dabei ist eine Verantwortliche oder ein Verantwortlicher aus der 

Studierendenschaft zu benennen. 

(3) 1Für die Sammlung der Unterschriften ist ausschließlich das von der Präsidentin oder dem 

Präsidenten des Studierendenparlaments zur Verfügung zu stellende Unterschriftenformular 

in unveränderter Form zu verwenden, Kopieren ist erlaubt. 2Dabei ist auf jeder Seite der zur 

Urabstimmung zu stellende Antrag abzudrucken. 3Weiterhin sind die Formulare derart zu 

gestalten, dass die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner neben ihrer Unterschrift jeweils 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Matrikelnummer, Semesteranschrift und das Datum der 

Unterzeichnung einzutragen haben. 4Eine Unterzeichnung ohne die korrekte und vollständige 

Angabe dieser Daten ist ungültig; hierauf ist auf dem Formular hinzuweisen. 

(4) Die Unterzeichnungsfrist beginnt mit dem auf die Übergabe des Formulars folgenden Tag 

durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Studierendenparlaments an die 

Verantwortliche oder den Verantwortlichen nach Absatz 2 S. 2. 

(5) 1Die Unterschriftenlisten sind bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des 

Studierendenparlaments innerhalb der Unterzeichnungsfrist einzureichen und von dieser oder 

diesem einer Überprüfung zu unterziehen. 2Sobald das erforderliche Quorum nach Absatz 1 

erreicht ist, hat die Präsidentin oder der Präsident das Studierendenparlament zur Behandlung 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 13.10.2022/Nr. 46 Seite 1022 

des Antrags einzuberufen. 

(6) Beschließt das Studierendenparlament die Frage über den Urabstimmungsgegenstand 

im Antrag unverändert, so ist keine Urabstimmung in dieser Angelegenheit durchzuführen 

(7) Beschließt das Studierendenparlament nicht im Sinne von Absatz 6, so hat die Präsidentin 

oder der Präsident die entsprechende Urabstimmung anzuberaumen. 

 

§ 10 Zählwert der Stimme 

Jede oder jeder Stimmberechtigte hat für jeden zur Urabstimmung gestellten Antrag eine 

Stimme. 

 

§ 11 Stimmzettel 

(1) Die bei der Urabstimmung zu verwendenden Stimmzettel enthalten ausschließlich die im 

Antrag bzw. Beschluss nach § 4 Abs. 3 OrgS festgelegte Fragestellung und die Möglichkeit 

zur Kennzeichnung der Entscheidung ausschließlich mit „ja“ oder „nein“. 

(2) 1Bei zusammengefassten Urabstimmungen sind verschiedene Stimmzettel für die 

verschiedenen Fragestellungen gemäß Absatz 1 zu verwenden. 2Die Stimmzettel 

unterschiedlicher Anträge sollen farblich unterscheidbar sein; Im Fall einer digitalen 

Abstimmung kann hiervon abgewichen werden, soweit dies erforderlich ist. 

 

§ 12 Ungültige Stimmen 

(1) Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel 

a) als nicht von der Urabstimmungsleitung hergestellt erkennbar ist, 

b) keine Kennzeichnung enthält, 

c) den Willen der oder des Abstimmenden nicht zweifelsfrei erkennen lässt, 

d) einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 

(2) 1Bei der Briefabstimmung gelten mehrere in einem Umschlag enthaltene Stimmzettel als 

ein Stimmzettel, wenn sie gleich lauten oder nur einer von ihnen gekennzeichnet ist; ansonsten 

zählen sie als ungültige Stimmen. 2Ist der Umschlag leer, so gilt dies als ungültige Stimme. 

(3) Die Stimme einer oder eines Stimmberechtigten, die oder der durch Wahlbrief 

abgestimmt hat, wird nicht dadurch ungültig, dass sie oder er vor dem oder am 

Abstimmungstag aus der Studierendenschaft ausscheidet oder ihr oder sein Stimmrecht 

verliert. 

 

  



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 13.10.2022/Nr. 46 Seite 1023 

§ 13 Zurückzuweisende Wahlbriefe 

(1) Bei der Briefwahl sind Wahlbriefe zurückzuweisen, wenn 

a) der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist, 

b) dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beiliegt, 

c) weder der Wahlbriefumschlag noch der Wahlumschlag verschlossen sind, 

d) dem Wahlbriefumschlag kein Wahlumschlag beigefügt ist, 

e) der Wahlbriefumschlag mehrere Wahlumschläge, aber nicht eine gleiche Anzahl 

gültiger Wahlscheine enthält, 

f) kein von der Urabstimmungsleitung vorgegebener Wahlumschlag benutzt worden ist, 

g) ein Wahlumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das 

Abstimmungsgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen 

deutlich fühlbaren Gegenstand enthält, 

h) die Briefwählerin oder der Briefwähler gegen die Briefwahlregelung verstoßen hat und 

deswegen nicht sichergestellt ist, dass ihr oder sein Stimmzettel ohne vorherige 

Einsichtnahme in die Abstimmungsurne gebracht werden kann. 

(2) Die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Abstimmende gezählt; ihre 

Stimmen gelten als nicht abgegeben. 

 

§ 14 Auszählung 

1Der Wahlausschuss oder die örtlichen studentischen Beauftragten haben nach Abschluss der 

Stimmabgabe unverzüglich die abgegebenen Stimmen unter Hinzuziehung von 

Urabstimmungshelferinnen und Urabstimmungshelfern aus der Studierendenschaft 

hochschulöffentlich auszuzählen. 2Im Fall einer digitalen Abstimmung gelten die 

Bestimmungen der WO-Stud entsprechend. 

 

§ 15 Feststellung des Urabstimmungsergebnisses 

(1) Der Wahlausschuss stellt auf Grund der Zählergebnisse als Urabstimmungsergebnis 

gesondert für jeden zur Urabstimmung gestellten Antrag fest: 

a) die Zahl der Abstimmungsberechtigten, 

b) die Zahl der Abstimmenden, 

c) die Zahl der ungültigen Stimmzettel, 

d) die Zahl der gültigen Stimmen, 

e) die Zahl der „ja“- und „nein“-Stimmen, 

f) das Ergebnis des Urabstimmungsbeschlusses (im Folgenden: 

Urabstimmungsergebnis, Annahme oder Ablehnung des Antrags) unter Berücksichtigung 

von § 4 Abs. 4 OrgS, 

g) bei Annahme den entsprechenden Beschluss. 
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(2) Die Urabstimmungsleitung macht das Urabstimmungsergebnis unverzüglich 

hochschulöffentlich bekannt; dabei ist auf die Möglichkeit hinzuweisen, Einspruch einzulegen, 

unter Angabe der Einspruchsfrist und der Stelle, bei der Einspruch einzulegen ist. 

(3) 1Sofern ein Antrag nach § 4 Abs. 2 S. 2 OrgS durch die Urabstimmung angenommen 

wurde, tritt der entsprechende Beschluss erst am Tag nach der Veröffentlichung in den 

Amtlichen Mitteilungen I der Universität in Kraft. 2Hierauf ist bei der Bekanntmachung nach 

Absatz 2 hinzuweisen. 

(4) Wurde der Antrag abgelehnt, darf eine erneute Abstimmung auch in derselben 

Angelegenheit nur durchgeführt werden 

a) auf schriftlichen Antrag von mindestens zehn von Hundert der Mitglieder der 

Studierendenschaft, oder 

b) durch Beschluss mit Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments. 

 

§ 16 Urabstimmungsprüfung 

1Der Wahlausschuss kann jederzeit eine Urabstimmungsprüfung einleiten. 2Im Übrigen sind 

die Bestimmungen der WO-Stud entsprechend anzuwenden, sofern sie auf eine 

Urabstimmung übertragbar sind. 

 

Abschnitt II Wahlparallele Urabstimmungen 

 

§ 17 Wählerverzeichnis wahlparalleler Urabstimmungen 

1Als Wählerverzeichnis wahlparalleler Urabstimmungen gilt das Wählerverzeichnis zur Wahl 

des Studierendenparlaments. 2Insbesondere gilt für Mitglieder der Studierendenschaft, die in 

Studienfächer mehrerer Fakultäten eingeschrieben sind, dass deren Zugehörigkeits-erklärung 

zu einer Fakultät für die Wahl auch für die Urabstimmung gilt. 

 

§ 18 Briefwahl bei wahlparallelen Urabstimmungen 

Mitgliedern der Studierendenschaft, denen die Universität die Briefwahlunterlagen für die Wahl 

zum Studierendenparlament aushändigt oder zusendet, lässt sie bei Verfügbarkeit auch die 

entsprechenden Unterlagen für die wahlparallele Urabstimmung zukommen. 

 

§ 19 Durchführung wahlparalleler Urabstimmungen 

(1) Der Zeitraum einer wahlparallelen Urabstimmung entspricht dem Zeitraum der Wahl des 

Studierendenparlaments. 

(2) Die Mitglieder der Studierendenschaft stimmen zeitgleich mit der Wahl des 

Studierendenparlaments über die zur wahlparallelen Urabstimmung gestellten Anträge ab. 
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Abschnitt III Wahlunabhängige Urabstimmungen 

 

§ 20 Wählerverzeichnis wahlunabhängiger Urabstimmungen 

(1) 1Wahlunabhängige Urabstimmungen werden auf Basis eines Wählerverzeichnisses der 

Studierendenschaft für das Semester, in dem der Urabstimmungszeitraum liegt, 

durchgeführt. 2Für das Wählerverzeichnis sind die Bestimmungen der WO-Stud entsprechend 

anzuwenden, sofern sie auf eine Urabstimmung übertragbar sind und nicht nachfolgend etwas 

anderes geregelt ist. 3Im Falle einer wahlunabhängigen Urabstimmung tritt an die Stelle der 

Wahlleitung die Urabstimmungsleitung. 

(2) Wiederholungen von Urabstimmungen können aufgrund eines im selben Semester 

festgestellten Wählerverzeichnisses ohne Auslegung und Einspruchsverfahren stattfinden. 

 

§ 21 Briefwahl bei wahlunabhängigen Urabstimmungen 

(1) 1Jedes Mitglied der Studierendenschaft kann bei wahlunabhängigen Urabstimmungen 

von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen, wenn es das bei der 

Urabstimmungsleitung in der durch die Wahlbekanntmachung festgesetzten Frist schriftlich 

beantragt. 2Die Frist darf frühestens eine Woche vor Beginn des Urabstimmungszeitraums 

enden. 3Die Abstimmungsberechtigung ist zu prüfen. 4Nachdem in das Wählerverzeichnis ein 

Briefwahlvermerk aufgenommen ist, sind die Briefwahlunterlagen auszuhändigen oder 

zuzusenden. 5Briefwahlunter- lagen sind 

a) die Stimmzettel mit je einem Stimmzettelumschlag, der den zur Urabstimmung 

gestellten Antrag erkennen lässt, 

b) der Wahlschein, 

c) der Wahlbrief, 

d) die Briefwahlerläuterung. 

(2) Briefwählerinnen und Briefwähler tragen die Portokosten. 

(3) Bei Durchführung digitaler Wahlen sind die Bestimmungen der WO-Stud zur 

Durchführung digitaler Wahlen entsprechend anzuwenden. 

 

§ 22 Durchführung wahlunabhängiger Urabstimmungen 

(1) Die Urabstimmungsleitung legt innerhalb des vom Wahlausschuss vorgegebenen 

Rahmens den Zeitraum der Urabstimmung, die Urabstimmungsbereiche, die 

Urabstimmungslokale und die Urabstimmungszeiten fest. 

(2) 1Der Urabstimmungszeitraum darf nicht in den ersten beiden Wochen und nicht in der 

letzten Woche der Vorlesungszeit liegen. 2Die wahlunabhängige Urabstimmung findet an 

mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen statt. 3An mindestens drei Tagen des 

Urabstimmungszeitraums muss mindestens in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr abgestimmt 
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werden können.  

(3) Jede Fakultät ist für den gesamten Urabstimmungszeitraum jeweils einem 

Urabstimmungsbereich zuzuordnen. 

(4) Die Urabstimmungslokale werden jeweils für mindestens einen Urabstimmungstag 

eingerichtet. 

(5) 1Jedes für einen Urabstimmungstag eingerichtete Urabstimmungslokal ist für den 

Urabstimmungstag einem Urabstimmungsbereich zuzuordnen. 2Jedem Urabstimmungs-

bereich ist an jedem Urabstimmungstag mindestens ein Urabstimmungslokal zuzuordnen. 

(6) Die Urabstimmungsbereiche und Urabstimmungslokale sind so einzurichten, dass an 

jeweils mindestens drei Tagen des Urabstimmungszeitraums mindestens ein 

Urabstimmungslokal in einem der Gebäude am Geisteswissenschaftlichen Zentrum (zentraler 

Campus), im Universitätsklinikum und in einem der Gebäude im Universitäts-Nordbereich 

eingerichtet ist. 

(7) Bei Durchführung digitaler Wahlen werden keine Urabstimmungslokale eingerichtet. 

 

Abschnitt IV Schlussbestimmungen 

 

§ 23 Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen 

(1) 1Diese Urabstimmungsordnung tritt nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 

Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen am 01.10.2022 in Kraft und ist erstmals 

auf Urabstimmungen im Wintersemester 2022/2023 anzuwenden. 2Zugleich tritt die 

Urabstimmungsordnung der Studierendenschaft der Georg-August-Universität Göttingen 

(UrabO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.05.2004 (Amtliche Mitteilungen 5/2004 

S. 336), zuletzt geändert durch Beschluss des Studierenden-parlaments vom 04.11.2021 

(Amtliche Mitteilungen I 51/2021 S. 1339f.), außer Kraft. 

(2) 1Die Urabstimmungen im Wintersemester 2022/2023, Sommersemester 2023, 

Wintersemester 2023/2024 und Sommersemester 2024 werden abweichend von § 3 Abs. 1 

digital mit Briefwahlmöglichkeit durchgeführt; abweichend von Halbsatz 1 können die 

Urabstimmungsleitung und das Studierendenparlament im Einvernehmen beschließen, dass 

eine Urnenwahl mit Briefwahlmöglichkeit durchgeführt wird. 

__________________________________________________________________________ 

 


